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Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft

Entwurf eines Gesetzes 
zur Erleichterung der Gremienarbeit aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

und zur Schaffung der Voraussetzungen 
für Fördermaßnahmen im Hochschulbereich

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das nachstehende Gesetz beschließen:
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Gesetz 
zur Erleichterung der Gremienarbeit 
aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

und zur Schaffung der Voraussetzungen 
für Fördermaßnahmen im Hochschulbereich

Vom... . . . . . . .

Art ikel  1
Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes

Das Hamburgische Richtergesetz vom 2. Mai 1991 
(HmbGVBl. S. 169), zuletzt geändert am 19. Dezem-
ber 2019 (HmbGVBl. S. 538), wird wie folgt geändert:

1. 	 In § 24 wird folgender Satz angefügt:
„Das betreffende Mitglied soll Umstände nach 
Satz 1 unverzüglich seinem Stellvertreter und 
dem Vorsitzenden des Richterwahlausschus-
ses mitteilen.“

2. 	 § 25 wird wie folgt geändert:
2.1 	 In Absatz 2 werden die Wörter „durch Hand-

schlag“ durch die Textstelle „, etwa durch 
Handschlag,“ ersetzt.

2.2 	 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
2.2.1 	 In Satz 2 wird die Textstelle „§ 26 Absatz 1  

Satz 2“ durch die Textstelle „§ 26 Absatz 1  

Satz 3“ ersetzt und hinter dem Wort „zugehen“ 
wird die Textstelle: „, wobei es dem Vorsitzen-
den freisteht, die Unterlagen ausschließlich 
elektronisch zu übermitteln“ eingefügt.

2.2.2	 Hinter Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
„Den jeweils stimmberechtigten Mitgliedern 
sowie deren Stellvertretern werden die Perso-
nalunterlagen und Personalbögen für die vor-
geschlagenen Personen zur Verfügung ge-
stellt, wobei es dem Vorsitzenden freisteht, die 
Unterlagen ausschließlich elektronisch zu 
übermitteln. § 48a Absatz 1 gilt für diese Unter-
lagen entsprechend.“

2.2.3 	 Im neuen Satz 5 werden die Wörter „Personal-
bögen und sonstige Unterlagen“ durch die 
Textstelle „Personalunterlagen, Personalbö-
gen und etwaige sonstige Unterlagen“ ersetzt.

2.3	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:
2.3.1	 Hinter Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Die Einsichtnahme wird dabei ausschließlich 
in der Form gewährt, in der die jeweilige Perso-
nalakte geführt wird.“

2.3.2 	 Im neuen Satz 3 werden die Wörter „Dies gilt 
nicht“ durch die Wörter „Ein Recht auf Einsicht-
nahme besteht nicht“ ersetzt.
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2.4 	 Es wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Sämtliche Mitglieder und Stellvertreter 
haben dem Vorsitzenden die zur Vorbereitung, 
Einberufung und Durchführung des Richter-
wahlausschusses erforderlichen personenbe-
zogenen Daten mitzuteilen, einschließlich ins-
besondere funktionsfähiger E-Mailadressen 
zur Abwicklung aller zur Durchführung des 
Richterwahlausschusses erforderlichen Maß-
nahmen.“

3. 	 § 26 wird wie folgt geändert:
3.1 	 In Absatz 1 wird hinter der Absatzbezeichnung 

folgender Satz eingefügt:
„Der Richterwahlausschuss fasst seine Be-
schlüsse in Sitzungen, sofern nicht nachfol-
gend etwas anderes bestimmt ist.“

3.2 	 In Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Die Abstimmung im Rahmen der Sitzung kann 
dabei mittels Stimmzetteln oder elektronisch 
erfolgen, worüber der Vorsitzende entscheidet. 
Die Anonymität der Stimmabgabe ist durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen.“

3.3 	 Hinter Absatz 2 werden folgende Absätze 3 
und 4 eingefügt:
„(3) Der Vorsitzende kann, wenn die Durchfüh-
rung einer Sitzung unter persönlicher Anwe-
senheit der Teilnehmer nicht möglich ist oder 
gewichtige Gründe gegen die Durchführung 
unter persönlicher Anwesenheit der Teilneh-
mer sprechen, entscheiden, die Sitzung des 
Richterwahlausschusses mittels Telefon- oder 
Videokonferenz, durchzuführen. Die Abstim-
mung kann dabei im Rahmen der Sitzung elek-
tronisch oder im Anschluss an die Sitzung 
schriftlich (Briefwahl) oder elektronisch erfol-
gen, worüber jeweils der Vorsitzende entschei-
det. Die Anonymität der Stimmabgabe ist durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Der 
Vorsitzende trägt dafür Sorge, dass die Abstim-
mung, sofern sie nicht bereits in der Sitzung 
erfolgt, unverzüglich im Anschluss an diese 
durchgeführt wird und legt angemessene Fris-
ten hierfür fest. Die Teilnehmer haben durch 
organisatorische Maßnahmen die Wahrung der 
Vertraulichkeit der Sitzung sicherzustellen, 
dies gilt insbesondere für die zur Verfügung ge-
stellten Informationen und Zugangsdaten. Aus-
genommen hiervon ist die erforderliche Weiter-
gabe der Informationen und Zugangsdaten an 
deren Vertreter. Die Teilnehmer haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Räumlichkeiten, von 
denen aus sie an den Sitzungen elektronisch 
teilnehmen, nicht für Dritte zugänglich sind. Im 
Übrigen bleiben die Absätze 1 und 2 unberührt.

(4) Eine etwaige Entscheidung des Vorsitzen-
den nach Absatz 3 Satz 1 soll unverzüglich und 
nach Möglichkeit zusammen mit der Einladung 
nach § 25 Absatz 4 erfolgen. Dabei soll vom 
Vorsitzenden auch angegeben werden, in wel-
cher Form die Stimmabgabe zu erfolgen hat 
und ob diese im Rahmen der Sitzung oder im 
Anschluss an diese durchgeführt wird. Für den 
Fall der Briefwahl sollen Stimmzettel nach 
Möglichkeit bereits mit der Einladung versandt 
werden.“

3.4 	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.
4. 	 Hinter § 26 wird folgender § 26a eingefügt:

„§ 26 a
Vereinfachte Beschlussfassungen

Für Entscheidungen über die Ernennung zum 
Richter auf Lebenszeit, über die Einstellung 
eines Bewerbers für eine Richterstelle auf 
Probe oder kraft Auftrags sowie über die Über-
tragung von Richterämtern mit anderer Amts-
bezeichnung der Besoldungsstufen R 1 und R 
2 kann der Richterwahlausschuss Regelungen 
über eine vereinfachte Beschlussfassung, 
etwa im Wege zusammenfassender Entschei-
dung oder der Vorabentscheidung, treffen.“

5. 	 In § 27 werden folgende Sätze angefügt:
„In den Fällen des § 26 Absätze 3 und 4 ist es 
ausreichend, wenn die Niederschrift unverzüg-
lich nach erfolgter Beschlussfassung erstellt 
und übersandt wird. Eine Aufzeichnung der Sit-
zungen erfolgt nicht, auch wenn diese mittels 
Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt 
werden.“

6. 	 § 35 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
6.1 	 In Satz 1 werden die Wörter „unterzeichnet 

sein“ durch die Textstelle „unterstützt werden, 
wobei für die Übermittlung und Unterstützung 
von Vorschlägen jeweils die Textform erforder-
lich ist“ ersetzt.

6.2 	 In Satz 2 wird das Wort „schriftliche“ gestri-
chen und werden hinter dem Wort „Benen-
nung“ die Wörter „in Textform“ eingefügt.

6.3 	 In Satz 3 wird das Wort „unterzeichnen“ durch 
das Wort „unterstützen“ ersetzt.

7. 	 § 44 wird wie folgt geändert:
7.1 	 In Absatz 3 Satz 2 werden hinter dem Wort 

„ein“ die Textstelle „, wobei nach Entscheidung 
des Vorsitzenden Einladung und Mitteilung 
auch ausschließlich elektronisch übermittelt 
werden können“ eingefügt.

7.2 	 Es wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) § 25 Absatz 6 gilt entsprechend.“
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8. 	 § 46 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen der Stimmberech-
tigten gefasst. Sofern eine geheime Abstim-
mung durchgeführt wird, gilt § 26 Absatz 2 
Sätze 3 und 4 entsprechend.“

9. 	 Hinter § 46 wird folgender § 46a eingefügt:
„§ 46a

Sitzungsdurchführung 
mittels Telefon-/Videokonferenz

(1) Der Vorsitzende kann, wenn die Durchfüh-
rung einer Sitzung unter persönlicher Anwe-
senheit der Teilnehmer nicht möglich ist oder 
gewichtige Gründe gegen die Durchführung 
unter persönlicher Anwesenheit der Teilneh-
mer sprechen, entscheiden, die Sitzung des 
Richterrates mittels Telefon- oder Videokonfe-
renz durchzuführen. § 26 Absatz 3 Sätze 2 bis 
7 und § 27 Satz 4 gelten entsprechend.
(2) Eine etwaige Entscheidung des Vorsitzen-
den nach Absatz 1 soll unverzüglich und nach 
Möglichkeit zusammen mit der Einladung nach 
§ 44 Absatz 3 erfolgen. § 26 Absatz 4 Sätze 2 
und 3 gilt entsprechend.
(3) Für die Sitzungsniederschrift gilt § 46 Ab-
satz 6, wobei diese entsprechend § 27 Satz 3 
auch im Nachgang zur Sitzung aufgenommen 
werden kann. Zudem genügt abweichend von 
§ 46 Absatz 6 Sätze 2 und 3 im Falle des Satzes 
1 die nachträgliche Unterzeichnung allein 
durch den Vorsitzenden unter Beifügung einer 
Anwesenheitsliste in Textform.
(4) Im Übrigen bleiben die §§ 44 bis 46 unbe-
rührt.“

10.	 § 48 wird wie folgt geändert:
10.1 	 In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Vorlage kann auch durch ausschließlich 
elektronische Übermittlung erfolgen.“

10.2 	 In Absatz 3 wird hinter dem Wort „durchführen“ 
die Textstelle „, wobei diese auch mittels Tele-
fon- oder Videokonferenz durchgeführt werden 
können“ eingefügt.

11. 	 In § 48a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
11.1 	 In Satz 1 wird hinter dem Wort „oder“ die Text-

stelle „, soweit eine elektronische Übermittlung 
erfolgt ist,“ eingefügt.

11.2 	 In Satz 2 wird das Wort „Ihre“ durch die Wörter 
„Eine darüber hinausgehende“ ersetzt.

12. 	 § 66 wird wie folgt geändert:
12.1 	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Vorsitz, Geschäftsführung, Beschlussfassung, 
personenbezogene Unterlagen“.

12.2 	 Es wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Für die Behandlung personenbezogener 
Unterlagen gilt § 48a Absatz 1 entsprechend.“

13. 	 In § 67 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Die Mitglieder des Präsidialrates und ihre 
Stellvertreter sind zur Bereitstellung erforderli-
cher personenbezogener Daten entsprechend 
§ 25 Absatz 6 verpflichtet.“

14.	  Hinter § 67 wird folgender § 67a eingefügt:
„§ 67a

Sitzungsdurchführung 
mittels Telefon-/Videokonferenz

(1) Der Vorsitzende kann, wenn die Durchfüh-
rung einer Sitzung unter persönlicher Anwe-
senheit der Teilnehmer nicht möglich ist oder 
gewichtige Gründe gegen die Durchführung 
unter persönlicher Anwesenheit der Teilneh-
mer sprechen, entscheiden, die Sitzung des 
Präsidialrates mittels Telefon- oder Videokon-
ferenz durchzuführen. § 26 Absatz 3 Sätze 2 
bis 7 und § 27 Satz 4 gelten entsprechend. Im 
Übrigen bleiben die §§ 66 und 67 unberührt.
(2) Eine etwaige Entscheidung des Vorsitzen-
den nach Absatz 1 soll unverzüglich und nach 
Möglichkeit zusammen mit der Einladung nach 
§ 66 Absatz 3 in Verbindung mit § 44 Absatz 3 
Sätze 2 und 3 erfolgen. § 26 Absatz 4 Sätze 2 
und 3 gilt entsprechend.“

15.	 § 68 wird wie folgt geändert:
15.1 	 In Absatz 1 Satz 2 wird hinter dem Wort „beizu-

fügen“ die Textstelle „, wobei Antrag und Un-
terlagen auch ausschließlich elektronisch über-
mittelt werden können“ eingefügt.

15.2 	 In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„Die Einsichtnahme wird dabei ausschließlich 
in der Form gewährt, in der die jeweilige Perso-
nalakte geführt wird.“

16. 	 In § 69 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
werden jeweils die Wörter „schriftliche Stel-
lungnahme“ durch die Wörter „Stellungnahme 
in Textform“ ersetzt.

Art ikel  2
Änderung des Gesetzes 

über das Versorgungswerk der 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
in der Freien und Hansestadt Hamburg

Das Gesetz über das Versorgungswerk der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte in der Freien und 
Hansestadt Hamburg vom 21. November 2001 
(HmbGVBl. S. 349), zuletzt geändert am 4. Oktober 
2018 (HmbGVBl. S. 342), wird wie folgt geändert:
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1. 	 Hinter § 4 Absatz 2 Satz 3 werden folgende Sätze 
eingefügt:
„Die Versammlung kann auch mittels Telefon- 
oder Videokonferenz durchgeführt werden. Die 
Satzung soll nähere Bestimmungen dazu tref-
fen.“

2. 	 Es wird folgender § 9 angefügt:
„§ 9

Übergangsbestimmung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie

(1) Die Entscheidung über eine Teilnahme der 
Mitglieder an der Mitgliederversammlung nach 
§ 4 Absatz 2 mittels elektronischer Kommunika-
tion, die Stimmabgabe mittels elektronischer 
Kommunikation und die Zulassung der Bild- und 
Tonübertragung kann der Verwaltungsausschuss 
auch ohne Ermächtigung durch die Satzung tref-
fen.

(2) Der Verwaltungsausschuss kann entscheiden, 
dass die Mitgliederversammlung mittels Telefon- 
oder Videokonferenz abgehalten wird, sofern die 
Stimmrechtsausübung der Mitglieder über elek
tronische Kommunikation möglich ist.

(3) Abweichend von der Satzung kann der Verwal-
tungsausschuss die Mitgliederversammlung mit 
einer Ladungsfrist von zwei Wochen einberufen 
und einen bereits mitgeteilten Termin für die Mit-
gliederversammlung um bis zu zwei Wochen ver-
schieben; eine Ladungsfrist von zwei Wochen für 
den neuen Termin ist einzuhalten.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses 
und des Widerspruchsausschusses bleiben bis 
zu einer Neuwahl oder ihrer Abberufung im Amt.“

Art ikel  3
Änderung des 

Hamburgischen Hochschulgesetzes

Das Hamburgische Hochschulgesetz vom 18. Juli 
2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 24. Ja-
nuar 2020 (HmbGVBl. S. 93), wird wie folgt geändert:

1. 	 In § 12 wird folgender Absatz 9 angefügt:
„(9) Professorinnen und Professoren der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
können abweichend von Absatz 1 als Dienstauf-
gabe eine überwiegende Tätigkeit in der For-
schung zur Entwicklung von Lehrinnovationen, 
Kooperationsbeziehungen oder Transferbezie-
hungen (Schwerpunktprofessur) mit einem redu-
zierten Umfang bis zu elf Lehrveranstaltungs-
stunden übertragen werden. Die Übertragung ist 
angemessen zu befristen. Die Befristung kann 
längstens sechs Jahre betragen.“

2. 	 § 96 wird wie folgt geändert:
2.1 	Hinter Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 

eingefügt:
„(5) Sitzungen können auch mittels Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden; § 98 bleibt 
unberührt. Beschlüsse können auch im schriftli-
chen oder elektronischen Verfahren gefasst wer-
den.“

2.2 	Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 
und 7.

3. 	 In § 98 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Bei Sitzungen, die mittels Telefon- oder Video-
konferenz durchgeführt werden, findet eine Betei-
ligung der Hochschulöffentlichkeit statt, soweit 
dies technisch möglich ist.“

Art ikel  4
Änderung des Gesetzes zu dem 

Staatsvertrag über die Hochschulzulassung

Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes zu dem Staatsver-
trag über die Hochschulzulassung vom 30. Oktober 
2019 (HmbGVBl. S. 351) erhält folgende Fassung:

„(7) Das Nähere regelt die Hochschule durch Sat-
zung, die von den für den Erlass von Studien- und Prü-
fungsordnungen zuständigen Selbstverwaltungsgre-
mien zu beschließen und vom Präsidium der Hoch-
schule zu genehmigen ist.“

Art ikel  5
Änderung des Bauleitplanfeststellungsgesetzes

Das Bauleitplanfeststellungsgesetz in der Fas-
sung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),  
zuletzt geändert am 20. Februar 2020 (HmbGVBl.  
S. 148, 155), wird wie folgt geändert:

1. 	 Hinter § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a
(1) In außergewöhnlichen Fällen, in denen ein Zu-
sammentreffen der Kommission an einem Sit-
zungsort auf Grund äußerer, nicht kontrollierbarer 
Umstände erheblich erschwert ist, können Sit-
zungen mittels Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführt werden. Die Entscheidung trifft die 
oder der Vorsitzende. Die Durchführung mittels 
Telefon- oder Videokonferenz ist ausgeschlos-
sen, wenn mindestens sieben Mitglieder oder 
mindestens drei von der Bürgerschaft gewählte 
Mitglieder widersprechen. Die Öffentlichkeit wird 
hergestellt, soweit dies technisch möglich ist. Ab-
stimmungen erfolgen als namentliche Abstim-
mungen in entsprechender Anwendung des § 10.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen kann die 
oder der Vorsitzende entscheiden, die Beschluss-
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fassung der Kommission im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren durchzuführen, wenn 
nicht mindestens sieben Mitglieder oder mindes-
tens drei von der Bürgerschaft gewählte Mitglie-
der widersprechen. Jedem Mitglied des Aus-
schusses ist dazu einzeln die entsprechende Vor-
lage zu übermitteln, einschließlich einer Fristset-
zung für Rückäußerungen. Die Frist soll mindes-
tens 48 Stunden betragen. § 10 Absätze 1 bis 4 
gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der anwesenden Mitglieder der Kommis-
sion nach § 10 Absatz 2 Satz 3 diejenigen Mitglie-
der treten, die sich an dem Beschlussverfahren 
beteiligen. Das Ergebnis der Beschlussfassung 
gibt die oder der Vorsitzende in der nächsten Sit-
zung zur Niederschrift bekannt.“

2. 	 In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden hinter dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt.

Art ikel  6
Änderung des 

Hamburgischen Museumsstiftungsgesetzes

§ 9 des Hamburgischen Museumsstiftungsgeset-
zes vom 22. Dezember 1998 (HmbGVBl. S. 333),  
zuletzt geändert am 30. Oktober 2019 (HmbGVBl.  
S. 361, 364), wird wie folgt geändert:

1. 	 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Stiftungsrat tritt mindestens zweimal im 
Jahr zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Beschlüsse können 
auf Vorschlag der bzw. des Vorsitzenden auch 
schriftlich, elektronisch oder mittels Telefon- oder 
Videokonferenz gefasst werden, wenn kein Mit-
glied des Stiftungsrates diesem Verfahren wider-
spricht. Der Stiftungsrat fasst seine Beschlüsse 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmenthaltun-
gen werden nicht gezählt. Die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende bzw. die stellvertretende oder der 
stellvertretende Vorsitzende erhält bei Stimmen-
gleichheit ein doppeltes Stimmrecht.“

2. 	 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Im Falle ihrer Verhinderung können die Mit-
glieder eines Stiftungsrates zu einzelnen oder 
allen Punkten der Tagesordnung ihre Stimme 
durch vorherige schriftliche oder elektronische 
Erklärung bei der Vorsitzenden oder dem Vorsit-
zenden eines Stiftungsrates abgeben oder ihr 
Stimmrecht für diese Sitzung auf ein anderes Mit-
glied des Stiftungsrates übertragen. Die Abgabe 
der Stimme durch schriftliche oder elektronische 
Erklärung geht einer Stimmrechtsübertragung 
vor. Schriftliche oder elektronische Beschlussfas-

sung eines Stiftungsrates ist zulässig, wenn kein 
Mitglied diesem Verfahren widerspricht.“

Art ikel  7

Änderung des Gesetzes 
über Verwaltungsbehörden

Das Gesetz über Verwaltungsbehörden in der Fas-
sung vom 30. Juli 1952 (Sammlung des bereinigten 
hamburgischen Landesrechts I 2000-a), zuletzt geän-
dert am 30. März 2017 (HmbGVBl. S. 86), wird wie 
folgt geändert:

1. 	 In § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Sitzungen können auch mittels Telefon- 
oder Videokonferenz durchgeführt werden.“

2. 	 § 11 wird wie folgt geändert:

2.1 	Der bisherige Text wird Absatz 1.

2.2 	Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Beschlüsse der Deputation können auch 
im schriftlichen oder elektronischen Verfahren 
gefasst werden.“

Art ikel  8

Änderung des Gesetzes 
über die Kommission für Bodenordnung

In § 2 Absatz 2 des Gesetzes über die Kommission 
für Bodenordnung vom 29. April 1997 (HmbGVBl.  
S. 131), zuletzt geändert am 13. Februar 2015 
(HmbGVBl. S. 39), werden folgende Sätze angefügt:

„Die Sitzung kann auch mittels Telefon- oder Vi-
deokonferenz durchgeführt werden. Die Beschlüsse 
können auch im schriftlichen oder elektronischen Ver-
fahren gefasst werden.“

Art ikel  9

Änderung des Gesetzes 
über die Kreditkommission

§ 3 des Gesetzes über die Kreditkommission vom 
29. April 1997 (HmbGVBl. S. 133), zuletzt geändert 
am 18. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 184), wird wie folgt 
geändert:

1. 	 In Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Die Sitzungen können auch mittels Telefon- oder 
Videokonferenz durchgeführt werden. Die Be-
schlüsse können auch im schriftlichen oder elekt-
ronischen Verfahren gefasst werden.“

2. 	 In Absatz 3 Satz 2 werden hinter dem Wort 
„schriftliche“ die Wörter „oder elektronische“ ein-
gefügt.



6

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/319

Art ikel  10

Änderung des Gesetzes über den Rechnungshof 
der Freien und Hansestadt Hamburg

In § 12 Absatz 1 des Gesetzes über den Rech-
nungshof der Freien und Hansestadt Hamburg vom  
2. September 1996 (HmbGVBl. S. 219), zuletzt geän-
dert am 19. Dezember 2019 (HmbGVBl. S. 527, 530), 
wird folgender Satz angefügt:

„Sie bzw. er kann entscheiden, die Sitzung auch 
mittels Telefon- oder Videokonferenz durchzuführen.“

Art ikel  11

Änderung des Hamburgischen Gesetzes 
zur Ausführung des Wasserverbandsgesetzes

In § 19 des Hamburgischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Wasserverbandsgesetzes vom 20. Juli 1994 
(HmbGVBl. S. 213), zuletzt geändert am 17. Dezem-
ber 2013 (HmbGVBl. S. 503, 530), werden folgende 
Sätze angefügt:

„Die Sitzung kann auch mittels Telefon- oder Vi-
deokonferenz durchgeführt werden. Beschlüsse kön-
nen auch im schriftlichen oder elektronischen Verfah-
ren gefasst werden, wenn nicht mindestens 5 vom 
Hundert der Mitglieder widersprechen. Die Satzung 
soll nähere Bestimmungen dazu treffen.“

Art ikel  12

Änderung des Hamburgischen Gesetzes 
zur Ausführung des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe –

In § 17 Absatz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur 
Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – 
Kinder- und Jugendhilfe – vom 25. Juni 1997 
(HmbGVBl. S. 273), zuletzt geändert am 7. März 2017 
(HmbGVBl. S. 66), wird folgender Satz angefügt:

„Sitzungen können mittels Telefon- oder Video-
konferenz und Beschlussfassungen im schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren durchgeführt werden, 
wenn die in Satz 3 genannten Gründe einer Präsenz-
sitzung entgegenstehen.“

Art ikel  13
Änderung des Entschädigungsleistungsgesetzes

In § 2 Absatz 1 des Entschädigungsleistungsgeset-
zes vom 1. Juli 1963 (HmbGVBl. S. 111), zuletzt geän-
dert am 12. Mai 2020 (HmbGVBl. S. 253, 254), wird 
folgender Satz angefügt:

„Sofern durch Beschlussfassungen im schriftli-
chen oder elektronischen Verfahren ausnahmsweise 
nach Art und Umfang der Vorlagen eine Vollsitzung 
ersetzt wird, gelten diese Beschlussfassungen zu-
sammen ebenfalls als eine Vollsitzung, wenn das 
nicht dazu führt, dass die Anzahl der üblichen Vollsit-
zungen des jeweiligen Ausschusses überschritten 
wird.“

Art ikel  14
Änderung des Denkmalschutzgesetzes

In § 3 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 
5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142) wird hinter Satz 3 
folgender Satz eingefügt:

„Das Amt wird fortgeführt, bis ein neues Mitglied 
ernannt worden ist.“

Art ikel  15
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Artikel 3 Nummern 2 bis 3 und Artikel 13 treten 
mit Wirkung vom 12. März 2020 in Kraft. Im Übrigen 
tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Artikel 2 Nummer 2 tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2021 außer Kraft.
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I.

Ausgangslage und Zielsetzung

Das hochinfektiöse Coronavirus SARS-CoV-2 hat 
sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es hat in Ham-
burg, wie in ganz Deutschland, zu weitgehenden Ein-
schränkungen im öffentlichen Leben geführt, die es in 
dieser Form seit Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland noch nicht gegeben hat. Auch die Arbeit 
der Verwaltungsausschüsse sowie der Gremien im 
Justiz- und Hochschulbereich ist davon betroffen. 
Diese stehen jedoch in der Verantwortung, ihre Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten und dabei die körperliche 
Unversehrtheit ihrer Mitglieder, der Beschäftigten der 
Behörden, Ämter und Hochschulen sowie anderer 
Personen soweit wie möglich zu schützen. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt kann niemand wissen, wie lange die 
Einschränkungen noch andauern werden. Deshalb 
muss anlässlich der COVID-19-Pandemie der regula-
tive Rahmen für die Arbeit der Gremien, der teilweise 
auf das Leitbild von Präsenzsitzungen ausgerichtet 
ist, erweitert werden, um soziale Kontakte im Rahmen 
von Gremiensitzungen sowie der An- und Abfahrt-
wege weitestgehend zu meiden.

Darüber hinaus stößt der aktuelle Rechtsrahmen 
auch für eilige Angelegenheiten häufig an seine Gren-
zen, weil der Sitzungsrhythmus der Gremien häufig 
nicht zu den zeitlichen Entscheidungsbedarfen passt. 
Schließlich besteht vielfach der Wunsch, die Sitzun-
gen von entscheidungsreifen Vorlagen ohne Bera-
tungsbedarf zu entlasten und Sitzungsunterlagen 
elektronisch zu übermitteln.

Deshalb sollen die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für die Gremienarbeit weiter gefasst werden, 
um auch verstärkt moderne Kommunikationsmittel 
und vereinfachte Beschlussfassungen nutzen zu kön-
nen.

II.

Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Die Vorlage beschränkt sich grundsätzlich auf we-
nige Änderungen in den jeweiligen Fachgesetzen, zu-
meist auf die gesetzliche Verankerung der Möglich-
keit, Telefon- und Videokonferenzen sowie Beschluss-
fassungen im schriftlichen oder elektronischen Ver-
fahren durchzuführen und Sitzungsunterlagen elekt-
ronisch zu übermitteln. Alles Weitere soll dann Ge-
genstand konkretisierender Regelungen in den jewei-
ligen Geschäfts- oder Grundordnungen bzw. Satzun-
gen werden. So wird zum einen der Heterogenität der 
Gremien Rechnung getragen. Zum anderen können 
die Bestimmungen in den Geschäfts- oder Grundord-
nungen bzw. Satzungen bei einem Anpassungsbedarf 

kurzfristig angepasst werden, um die Arbeitsfähigkeit 
zu sichern oder zu verbessern.

Etwas anderes gilt für die Gremien nach dem 
Hamburgischen Richtergesetz, für die Mitgliederver-
sammlung und den Verwaltungsausschuss nach dem 
Gesetz über das Versorgungswerk der Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte in der Freien und Hanse-
stadt Hamburg, die Stiftungsräte nach dem Hambur-
gischen Museumsstiftungsgesetz sowie für die Kom-
mission für Stadtentwicklung nach dem Bauleitplan-
feststellunggesetz. Hier sind weitere Konkretisierun-
gen im Gesetz angezeigt, die aus der Besonderheit 
der Gremien bzw. Aufgaben resultieren. Auch gibt es 
insoweit besonderen Eilbedarf, um rechtssicher zu 
handeln.

1. 	 Erleichterung der Gremienarbeit

Nach den Änderungen der Geschäftsordnung der 
Bürgerschaft (Drucksache 22/50) sowie des Be-
zirksverwaltungsgesetzes und des Gesetzes über 
Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtli-
cher Arbeit in der Verwaltung – Entschädigungs-
leistungsgesetz – durch Artikel 1 und 2 des Ge-
setzes zur Erleichterung der bezirklichen Gremi-
enarbeit anlässlich der COVID-19-Pandemie 
(GVBl. S. 253) sollen als Ergebnis einer Abfrage 
bei den Behörden und Ämtern in 14 Fachgeset-
zen dringende Änderungen zur Erleichterung der 
Gremienarbeit vorgenommen werden. Sie sehen 
insbesondere eine gesetzliche Verankerung von 
Telefon- und Videokonferenzen, Beschlussfas-
sungen im schriftlichen oder elektronischen Ver-
fahren und elektronische Übermittlungen von Sit-
zungsunterlagen vor (Artikel 1, 2 und 3 Nummer 2 
und 3 sowie Artikel 5 bis 14).

Im Bereich der richterrechtlichen Gremien wer-
den darüber hinaus vereinfachte Beschlussfor-
men zugelassen (Artikel 1). Die Regelungen zur 
Niederschrift, soweit vorhanden, werden flexibili-
siert, so dass diese nicht mehr zwingend in der 
Sitzung erfolgen muss. Zudem erfahren die Re-
gelungen zur Sitzungseinladung, zur Aktenein-
sicht, zur Übermittlung von Wahlvorschlägen und 
Personalunterlagen und zur Sicherstellung der 
elektronischen Erreichbarkeit der Mitglieder ver-
schiedene Anpassungen.

Im Gesetz über das Versorgungswerk der Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte in der Freien und 
Hansestadt Hamburg sind befristete weitere Ver-
einfachungen vorgesehen, um die im September 
2020 anstehende Neuwahl des Verwaltungsaus-
schusses durch die Mitgliederversammlung zu 
sichern und der Gefahr zu begegnen, dass das 

Begründung
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Versorgungswerk handlungsunfähig werden 
könnte (Artikel 2).

In dem Gesetz zu dem Staatsvertrag über die 
Hochschulzulassung ist zur Vereinfachung des 
Satzungserlasses zu ergänzen, dass die Hoch-
schule im Bereich des sogenannten Zentralen 
Verfahrens das Nähere durch Satzung regelt, die 
von den „für den Erlass von Studien- und Prü-
fungsordnungen“ zuständigen Selbstverwal-
tungsgremien (Fakultätsräten) zu beschließen 
und vom Präsidium der Hochschule zu genehmi-
gen ist (Artikel 4).

Für das Hamburgische Museumsstiftungsgesetz 
wird weitergehend bestimmt, dass die Mitglieder 
des Stiftungsrates zu einzelnen oder allen Punk-
ten der Tagesordnung ihre Stimme durch vorhe-
rige schriftliche oder elektronische Erklärung bei 
der oder dem Vorsitzenden eines Stiftungsrates 
abgeben oder ihr Stimmrecht für diese Sitzung 
auf ein anderes Mitglied des Stiftungsrates über-
tragen können (Artikel 6).

Für sitzungsersetzende Beschlussfassungen im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren ist die 
Zahlung eines Sitzungsgeldes im Entschädi-
gungsleistungsgesetz vorgesehen (Artikel 13).

Eine weitere Änderung betrifft für den Denkmalrat 
die Fortführung des Amtes bis ein neues Mitglied 
ernannt worden ist, um die Kontinuität der Arbeit 
sicherzustellen (Artikel 14).

a) 	Telefon- und Videokonferenzen
Die Gesetzesformulierungen, insbesondere 
zur Beschlussfähigkeit, gehen teilweise von 
dem Leitbild einer Präsenzsitzung aus („Anwe-
senden“). Insoweit ist zuzulassen oder klarzu-
stellen, dass es sich um eine physische Zu-
sammenkunft unter gleichzeitig am gleichen 
oder an verschiedenen Orten Anwesenden 
handeln kann, so dass auch die Durchführung 
einer Sitzung als Telefon- und Videokonferenz 
zulässig ist. Dieses Begriffspaar ist weit und 
technikoffen zu verstehen. Es umfasst insbe-
sondere auch Software-basierte Anwendun-
gen sowie das sog. Application-Sharing, also 
die Möglichkeit, während der Konferenz mit 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
seinen Bildschirm und seine Anwendungen zu 
teilen und somit beispielsweise Präsentatio-
nen vorzustellen. Auch muss eine Telefonkon-
ferenz nicht zwangsläufig unter Verwendung 
eines Telefons erfolgen, sondern kann auch 
z. B. als internetbasierte Audiokonferenz 
durchgeführt werden. Die allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Anforderungen sind aber je-
weils zu beachten. Die weitere Ausgestaltung 

(gegebenenfalls Zulässigkeit nur in besonde-
ren Ausnahmesituationen, Quorum für ein Wi-
derspruchsrecht, Zuschaltung nur einzelner 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Prä-
senzsitzung per Telefon- oder Videokonferenz, 
Regelung zur Vertraulichkeit) kann, soweit es 
eine solche gibt, im Rahmen der jeweiligen 
Geschäfts-/ Grundordnung bzw. Satzung vor-
genommen werden.

b) 	Beschlussfassung unter Abwesenden

Ebenfalls zuzulassen bzw. klarzustellen ist die 
Durchführung von Beschlussfassungen im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren 
(vgl. dazu auch § 90 Absatz 1 Satz 2 Ham
burgisches Verwaltungsverfahrensgesetz – 
HmbVwVfG). Dabei handelt es sich um ein 
Beschlussverfahren unter Abwesenden, das 
durch Übermittlung bzw. Bereitstellung einer 
entscheidungsreifen Vorlage bei Einhaltung 
formaler Bedingungen zustande kommt. Die 
Vorlage kann den Beteiligten nacheinander 
oder gleichzeitig zugeleitet werden, wobei letz-
teres mittlerweile den Regelfall darstellen 
dürfte. Die formalen Bedingungen (z. B. Be-
schränkung auf besondere Arten von Vorla-
gen, Quorum für ein Widerspruchsrecht gegen 
eine Beschlussfassung unter Abwesenden, 
Beschlussfähigkeit, Frist für die Rückäuße-
rung, Beibehalten/Verfallen des Votums für 
den Fall einer späteren Sitzung, wenn das Mit-
glied dort nicht vertreten ist, Zulässigkeit nur 
einzelner schriftlicher oder elektronischer 
Stimmabgaben für eine Sitzung, Regelung zur 
Vertraulichkeit) sowie weitere Konkretisierun-
gen (gegebenenfalls Aufnahme eines Ver-
zeichnisses der Mitglieder, die an der Be-
schlussfassung mitgewirkt haben, sowie der 
Voten im Protokoll) können, soweit es solche 
gibt, in den Geschäfts-/ Grundordnungen bzw. 
Satzungen getroffen werden. Beschlussver-
fahren unter Abwesenden kommen mit ver-
schiedenen Zielsetzungen zum Einsatz: Zum 
einen können sie in einer Sondersituation, wie 
dem Pandemiefall, in der eine Sitzung auf 
Grund äußerer Umstände weder als Präsenz-
sitzung an einem Ort noch als Telefon- oder 
Videokonferenz möglich oder geboten ist, hel-
fen, die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen, ohne 
die Mitglieder oder weitere Personen gesund-
heitlichen Risiken auszusetzen. Wenn nur eine 
eilige Vorlage zur Entscheidung ansteht, 
würde die Durchführung einer Telefon- oder 
Videokonferenz einen unangemessenen Auf-
wand verursachen und insofern nicht das ad-
äquate Instrument darstellen. Zum anderen 
können sie auch in eiligen Angelegenheiten 
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die Handlungsfähigkeit der Gremienarbeit si-
cherstellen. Mitunter passen die im Voraus be-
reits festgesetzten Sitzungstermine nicht zu 
den wünschenswerten Entscheidungstermi-
nen dringender Beschlussvorlagen. Schließ-
lich gibt es auch immer wieder den Wunsch, 
die Sitzungen von bestimmten, entscheidungs-
reifen Vorlagen zu entlasten. Dies können 
etwa Routineangelegenheiten oder Vorgänge 
bis zu einer bestimmten Wertgrenze sein.

c) 	Erleichterung der elektronischen Kommunika-
tion
Des Weiteren wird die elektronische Kommuni-
kation erleichtert.
Es wird geregelt bzw. klargestellt, dass die Be-
schlussfassungen unter Abwesenden jeweils 
schriftlich oder elektronisch durchgeführt wer-
den können.
Soweit Bestimmungen der zu ändernden Ge-
setze bislang nur die Schriftform angeordnet 
haben, wird diese um die Möglichkeit der elek-
tronischen Verfahrensabwicklung ergänzt. 
Hierzu wird im Nachgang zur Anordnung der 
Schriftform die Formulierung „oder elektro-
nisch“ in die jeweilige Rechtsvorschrift einge-
fügt.
Die Formulierung „schriftlich oder elektronisch“ 
besagt, dass der betreffende Verfahrensschritt 
sowohl in der herkömmlichen Schriftform, ein-
schließlich ihrer elektronischen Ersatzformen 
(insbesondere nach § 3a Absatz 2 HmbVwVfG, 
§ 36a Absatz 2 SGB I) als auch grundsätzlich in 
der einfachsten Variante – z. B. als einfache E-
Mail – erfolgen kann. Werden personenbezo-
gene Daten per E-Mail versandt, sind die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen zu be-
achten (insbesondere Artikel 25, 32 Daten-
schutz-Grundverordnung – DSGVO). Vor allem 
ist zu gewährleisten, dass auf Daten bei der 
elektronischen Übertragung während des 
Transports oder bei ihrer Speicherung nicht 
unbefugt zugegriffen werden kann. Dies kann 
insbesondere durch die Verwendung von Ver-
schlüsselungsverfahren sichergestellt werden, 
die dem Stand der Technik entsprechen. Das 
Gleiche gilt für die Versendung von Sozialda-
ten per E-Mail. Weiterhin bringt die Regelung 
zum Ausdruck, dass eine Verschriftlichung, 
d. h. eine Dokumentation bzw. Fixierung des 
Verfahrensschritts, z. B. des Antrages, in 
Schriftzeichen weiterhin erforderlich ist. Die 
mündliche bzw. fernmündliche Form wird 
damit ausgeschlossen.
Die Entscheidung, ob jeweils schriftlich und/
oder elektronisch kommuniziert wird, kann in 

den Geschäfts-/Grundordnungen bzw. Satzun-
gen getroffen werden, soweit es solche gibt.

Die Regelung „schriftlich oder elektronisch“ ist 
technikoffen. Das heißt, sie schließt sowohl die 
derzeit bekannten und praktikablen elektroni-
schen Verfahren als auch künftige, derzeit un-
bekannte elektronische Verfahren mit ein. Der 
Einsatz bestimmter elektronischer Verfahren 
wird, anders als bei der elektronischen Erset-
zung der Schriftform (z. B. nach § 3a Absatz 2 
HmbVwVfG und § 36a Absatz 2 SGB I) gesetz-
lich nicht näher festgelegt. Hierdurch erhält die 
Verwaltung eine große Verfahrensflexibilität.

Beim Einsatz elektronischer Verfahren sollen 
zudem die Belange von Menschen mit Behin-
derungen berücksichtigt werden. Dies ergibt 
sich bereits aus § 8 des Hamburgischen Behin-
dertengleichstellungsgesetzes, wonach die 
Träger öffentlicher Gewalt und die juristischen 
Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 bei der 
Kommunikation mit Menschen mit Behinde-
rungen deren besondere Bedürfnisse zu be-
rücksichtigen haben.

d) 	Weitergehende Regelungen zu Erleichterung 
der richterrechtlichen Gremienarbeit (Artikel 1)

Die Regelungen im Hamburgischen Richterge-
setz zu Sitzungen und Abstimmungen des 
Richterwahlausschusses, des Richterrats und 
des Präsidialrats (vgl. §§ 25, 26, 45, 46, 66, 67 
HmbRiG) sind dahingehend zu flexibilisieren, 
dass solche Sitzungen in bestimmten Fällen 
auch als Telefon- oder Videokonferenz und Ab-
stimmungen auch auf elektronischem Wege 
erfolgen können.

Dementsprechend werden verschiedene An-
passungen im HmbRiG vorgesehen, die die 
Durchführung von Sitzungen und Abstimmun-
gen ohne persönliche Anwesenheit ermögli-
chen, sofern eine Sitzungsdurchführung unter 
persönlicher Anwesenheit nicht möglich ist 
oder gewichtige Gründe (wie beispielsweise 
der Gesundheitsschutz) dagegen sprechen. 
Die Entscheidung über die Form der Sitzung 
und Abstimmung wird dabei der bzw. dem je-
weiligen Vorsitzenden überlassen (vgl. § 26 
Absätze 3 bis 5 HmbRiG-Entwurf – HmbRiG-E 
– bzw. für den Richter- und Präsidialrat § 46a, 
§ 67a HmbRiG-E), der hierüber nach pflicht
gemäßem Ermessen entscheidet. Auch die 
Regelungen zur Niederschrift soll, soweit eine 
solche vorgesehen ist, flexibilisiert werden, so 
dass diese in solchen Fällen nicht mehr zwin-
gend in der Sitzung erfolgen muss (vgl. insbe-
sondere § 27 Satz 3 HmbRiG-E). Zudem wird 
an verschiedenen Stellen klargestellt, dass 



10

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/319

Unterlagen auch ausschließlich elektronisch 
übermittelt werden können bzw. bei elektro-
nisch geführten Akten die Einsichtnahme nur 
elektronisch erfolgt (etwa § 25 Absatz 4 Satz 1 
bis 3, Absatz 5  Satz 2, 44 Absatz 3 Satz 2, 48 
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, 68 Absatz 1 Satz 
2, Absatz 4 Satz 2, § 69 HmbRiG-E). Darüber 
hinaus sollen für bestimmte Zuständigkeiten 
des Richterwahlausschuss vereinfachte Be-
schlussformen zugelassen werden, wobei die 
nähere Ausgestaltung dem Richterwahlaus-
schuss selbst obliegt (vgl. § 26a HmbRiG-E).
Im Zuge der Änderung sind dabei datenschutz-
rechtliche Erfordernisse sowie die im HmbRiG 
verankerten justizspezifischen Besonderhei-
ten zu beachten, insbesondere zur Funktion 
und Abstimmungsweise der genannten Gre-
mien, die jeweils eine ausdifferenzierte Rege-
lung erfordern. So sind Sitzungen jeweils nicht 
öffentlich und die Anonymität geheimer Stimm-
abgaben ist – auch bei elektronischer Durch-
führung – weiter sicherzustellen (vgl. insbe-
sondere § 26 Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 Satz 3 
und Sätze 5 bis 7, § 27 Satz 4 HmbRiG-E, 
§§ 46a Absatz 1 Satz 2, 67a Absatz 1 Satz 2 
HmbRiG-E). Zudem bedürfen auch die Rege-
lungen zur Sitzungseinladung, zu den Proto-
kollniederschriften, zur Akteneinsicht, zur 
Übermittlung von Wahlvorschlägen und Perso-
nalunterlagen und zur Sicherstellung der elek-
tronischen Erreichbarkeit der Mitglieder ver-
schiedener Anpassungen, die das Änderungs-
gesetz vorsieht (vgl. u. a. § 25 Absätze 4 bis 6, 
§ 27 Satz 2, § 35 Absatz 3, § 44 Absatz 6, § 46a 
Absätze 2 und 3, § 66 Absatz 4, § 67a Absatz 2 
HmbRiG-E).

e) 	Weitergehende Regelungen zur Erleichterung 
der hochschulrechtlichen Gremienarbeit (Arti-
kel 3 und 4)
Um den rechtssicheren Betrieb der Hochschu-
len sicherzustellen, müssen die Bestimmun-
gen im HmbHG zum Öffentlichkeitsgrundsatz 
konkretisiert werden (Artikel 3 Nummer 2 und 
3). Es wird ferner klargestellt, dass das HmbHG 
nicht ausschließlich eine physische Präsenz 
vor Ort in den Sitzungen der Gremien voraus-
setzt (§ 96 Absatz 5 HmbHG-E). Für die Hoch-
schulräte gemäß § 84 HmbHG gilt dies bereits 
jetzt (vgl. Schulz, in: Neukirchen/Reußow/
Schomburg, Hamburgisches Hochschulge-
setz, § 84 Rz. 36). Darüber hinaus wird eine 
Bestimmung aufgenommen, die in solchen 
Fällen die Hochschulöffentlichkeit gewährleis-
tet (§ 98 Absatz 1 Satz 2 HmbHG-E).
In dem Gesetz zu dem Staatsvertrag über die 
Hochschulzulassung ist zur Vereinfachung 

des Satzungserlasses zu ergänzen, dass die 
Hochschule im Bereich des sogenannten Zen-
tralen Verfahrens das Nähere durch Satzung 
regelt, die von den „für den Erlass von Studien- 
und Prüfungsordnungen“ zuständigen Selbst-
verwaltungsgremien (Fakultätsräten) zu be-
schließen und vom Präsidium der Hochschule 
zu genehmigen ist (Artikel 4).

2. 	 Hochschulrechtliche Änderung zur Ermögli-
chung eines Förderantrages

Die Änderung des Hamburgischen Hochschutz-
gesetzes wird zum Anlass genommen, um die 
rechtlichen Voraussetzungen für einen Förderan-
trag der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (HAW) rechtzeitig zu schaffen (Artikel 3 
Nummer 1). So kann sichergestellt werden, dass 
die HAW noch an einer Fördermaßnahme teilneh-
men und von den entsprechenden Bundesmitteln 
profitieren kann.

III.
Auswirkungen auf den Haushalt

Es wird davon ausgegangen, dass die Sitzungen 
der Gremien und ihrer Ausschüsse – gegebenenfalls 
als Telefon- oder Videokonferenz – grundsätzlich in 
der bisherigen Häufigkeit stattfinden. Sofern Be-
schlussfassungen im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren ausnahmsweise dazu führen, dass Sitzun-
gen ausfallen können, soll für die Mitarbeit an diesen 
Beschlussfassungen ebenfalls ein Sitzungsgeld ge-
zahlt werden. In geringfügiger Höhe können Personal- 
und Sachkosten durch die elektronische Übermittlung 
bzw. Bereitstellung von Sitzungsunterlagen einge-
spart werden. Durch die verstärkte Nutzung von mo-
dernen Kommunikationstechniken (insbesondere Te-
lefon-/Videokonferenztechniken, E-Mails) wird die 
elektronische und medienbruchfreie Kommunikation 
der Verwaltung gefördert, Wegezeiten können entfal-
len und Druck- und Portokosten reduziert werden.

IV.
Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 
(Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes)

Nummer 1 (§ 24 Satz 2 HmbRiG – neu)
Der neu aufgenommene Satz 2 stellt klar, dass ein 

Mitglied, das wegen Umständen nach § 24 Satz 1 an 
der Ausübung seines Amtes verhindert oder davon 
ausgeschlossen ist oder dessen Mitgliedschaft ruht, 
die entsprechenden Umstände unverzüglich mitteilen 
soll. Die Mitteilung ist dabei zum einen an die Stellver-
treterin bzw. den Stellvertreter zu richten, die bzw. der 
die Vertretung wahrnehmen soll. Zum anderen soll 
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auch die bzw. der Vorsitzende entsprechend infor-
miert werden, damit diese bzw. dieser Kenntnis er-
langt, wer in der jeweiligen Sitzung als stimmberech-
tigtes Mitglied auftritt und insbesondere bei einer in 
den Fällen des § 26 Absatz 3 Satz 1 HmbRiG-E zuläs-
sigen Abstimmung per Telefon- oder Videokonferenz 
der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter Zugangs-
daten für die Abstimmung zukommen lassen kann, so 
dass diese bzw. dieser als Abstimmungsberechtigter 
ihr bzw. sein Stimmrecht wahrnehmen kann.

Nummer 2 (§ 25 HmbRiG)

Zu Absatz 2
Durch die Ergänzung des Wortes „etwa“ in Ab- 

satz 2 wird die dortige Regelung dahingehend ange-
passt, dass die Verpflichtung der Mitglieder und Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter des Richterwahlaus-
schusses auf gerechte und gewissenhafte Persönlich-
keiten auch anders als durch Handschlag erfolgen 
kann. Dies kann insbesondere dann sachgerecht sein, 
wenn eine persönliche Handreichung – z. B. aus Grün-
den des Infektionsschutzes – untunlich ist.

Zu Absatz 4
Der geänderte Verweis in § 25 Absatz 4 Satz 2 auf 

nunmehr § 26 Absatz 1 Satz 3 ist eine redaktionelle 
Folgeänderung auf Grund der Neueinfügung von § 26 
Absatz 1 Satz 1. Zudem wird durch die Ergänzung am 
Satzende klargestellt, dass die bzw. der Vorsitzende 
Unterlagen nicht zwingend physisch übersenden 
muss, sondern sich auch nach freiem Ermessen dafür 
entscheiden kann, diese ausschließlich elektronisch 
zu übermitteln, wobei sie bzw. er dann auch den Weg 
der elektronischen Übermittlung (etwa: E-Mail; Aus-
tausch über eine Datenplattform etc.) festlegt. Bei der 
Wahl des elektronischen Übermittlungsweges sind 
hinreichende technische und organisatorische Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und zum 
Schutz der übermittelten personenbezogenen Daten 
gemäß Artikel 25, 32 DSGVO zu ergreifen. Ein ergän-
zender Anspruch auf zusätzliche postalische Über-
mittlung der Ausschussmitglieder besteht insoweit 
nicht.

Die neu eingefügten Sätze 3 und 4 hingegen re-
geln die Übermittlung von Personalunterlagen. Ge-
meint sind die für die Wahl maßgeblichen Informatio-
nen aus der Personalakte und/oder den Bewerbungs-
unterlagen. Ferner sollen auch etwaige Personalbö-
gen übermittelt werden. In beiden Fällen erfolgt die 
Übermittlung nur an die jeweils stimmberechtigten 
Mitglieder und deren Stellvertreterinnen bzw. Stellver-
treter. Das Wort „jeweils“ macht dabei deutlich, dass 
es auf die konkrete Stimmberechtigung ankommt. 
Zudem kann die bzw. der Vorsitzende entscheiden, 
die Unterlagen ausschließlich elektronisch zu übermit-
teln, wobei sie bzw. er auch hier den Weg der elektro-

nischen Übermittlung (etwa: E-Mail; Austausch über 
eine Datenplattform etc.) festlegen kann. Bei der Wahl 
des elektronischen Übermittlungsweges sind hinrei-
chende technische und organisatorische Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz 
der übermittelten personenbezogenen Daten gemäß 
Artikel 25, 32 DSGVO zu ergreifen. Für die so übermit-
telten Unterlagen gilt dabei nach Satz 4 die Regelung 
des § 48a Absatz 1 entsprechend, das heißt, diese 
sind nach Abschluss des Wahlverfahrens zurückzu-
geben bzw. im Fall von elektronischen Dokumenten 
zu löschen.

Die Anpassung in Absatz 4 Satz 5 (vormaliger  
Satz 3) stellt klar, dass den nach § 17 Absatz 3 und 
§ 18 nicht mitwirkenden Personen und ihren Stellver-
treterinnen und Stellvertretern neben den Personalbö-
gen auch die Personalunterlagen sowie etwaige sons-
tige Unterlagen über Vorschläge (soweit solche zu-
sätzlich übersandt werden) nicht übermittelt werden.

Zu Absatz 5
Absatz 5 regelt das Einsichtsrecht in die (gesamte) 

Personalakte. Diese kann umfangreicher sein als die 
nach dem neuen Absatz 4 Satz 3 zu übermittelnden 
Personalunterlagen und Personalbögen, da keine 
Vorselektion hinsichtlich der Bedeutung der darin ent-
haltenen Informationen erfolgt.

Der neu eingefügte Satz 2 stellt insoweit klar, dass 
sich die Art der Einsichtnahme dabei nach der Form 
richtet, in der die jeweilige Personalakte geführt wird. 
Sofern Personalakten also elektronisch geführt wer-
den, beschränkt sich das Recht auf elektronische Ein-
sichtnahme. Andernfalls wäre die aktenführende Be-
hörde zu einer unnötigen parallelen Papieraktenfüh-
rung gezwungen, was zu vermeiden ist.

Die Anpassung in Satz 3 ist rein redaktioneller 
Natur und ergibt sich daraus, dass der bisherige Ein-
leitungsteil („Dies gilt…“) auf Grund des neu eingefüg-
ten Satzes 2 ansonsten in seinem Bezugspunkt miss-
verständlich wäre.

Zu Absatz 6
Der neu eingefügte Absatz 6 stellt klar, dass sämt-

liche Mitglieder und Stellvertreterinnen und Stellver-
treter die zur Vorbereitung, Einberufung und Durch-
führung des Richterwahlausschusses erforderlichen 
personenbezogenen Daten dem Vorsitzenden mitzu-
teilen haben, einschließlich insbesondere funktionsfä-
higer E-Mail-Adressen zur Abwicklung aller zur Durch-
führung des Richterwahlausschusses erforderlichen 
Maßnahmen.

Ohne die Mitteilung solcher Daten und insbeson-
dere einer kontaktierbaren E-Mail-Adresse könnten 
etwaige erforderliche Maßnahmen zur Durchführung 
des Richterwahlausschusses, etwa eine in den Fällen 



12

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. WahlperiodeDrucksache 22/319

des § 26 Absatz 3 HmbRiG-E beabsichtigte Sitzungs-
durchführung mittels Telefon- oder Videokonferenz 
oder elektronische Unterlagenübermittlungen, wie sie 
§ 25 Absatz 4 und § 26 Absätze 3 und 4 HmbRiG-E 
vorsehen, nicht erfolgen. Die praktische Durchführ-
barkeit wäre damit faktisch in das Belieben der einzel-
nen Mitglieder gestellt, was nicht sachgemäß wäre. 
Daher wird diese – sich letztlich auch implizit aus der 
Entscheidungsbefugnis die bzw. des Vorsitzenden 
über die Form der Durchführung (vgl. insbesondere 
§ 26 Absatz 3 und 4 HmbRiG-E) ergebende – Mitwir-
kungspflicht hier noch einmal ausdrücklich normiert.

Nummer 3 (§ 26 HmbRiG)
Bislang sieht § 26 Absatz 1 und 2 vor, dass der 

Richterwahlausschuss in nichtöffentlichen „Sitzun-
gen“ entscheidet und die Beschlussfähigkeit die „An-
wesenheit“ von mindestens zehn Mitgliedern voraus-
setzt. Dies spricht dafür, dass elektronische Sitzun-
gen und Abstimmungen unter der gegenwärtigen Ge-
setzeslage nicht zulässig sein dürften. Solche Abstim-
mungen in Fällen zu ermöglichen, in denen eine Sit-
zungsdurchführung unter persönlicher Anwesenheit 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Sit-
zungsort nicht möglich ist oder gewichtige Gründe da-
gegen sprechen, ist ein wesentliches Anliegen des 
vorliegenden Gesetzesentwurfs. Dadurch kann si-
chergestellt werden, dass in Fällen, in denen eine per-
sönliche Anwesenheit an einem Sitzungsort untunlich 
oder sogar unzulässig wäre, dennoch Abstimmungen 
erfolgen können.

Im Einzelnen:

Zu Absatz 1 Satz 1
Nach dem neu eingefügten Absatz 1 Satz 1 fasst 

der Richterwahlausschuss seine Entscheidungen in 
Sitzungen, sofern nicht nachfolgend etwas anderes 
bestimmt ist. Dies dient insbesondere der Abgrenzung 
zu § 26a HmbRiG-E, der in den dort bestimmten Fäl-
len dem Richterwahlausschuss die Möglichkeit gibt, 
vereinfachte Möglichkeiten der Beschlussfassung 
vorzusehen.

Zu Absatz 2 Satz 3 und Satz 4 – neu
Der in Absatz 2 neu eingefügte Satz 3 lässt für Prä-

senzsitzungen neben der Abstimmung mittels Stimm-
zetteln auch eine Abstimmung auf elektronischem 
Wege zu. In Abgrenzung zu den neu eingefügten Ab-
sätzen 3 und 4 geht es dabei um elektronische Ab-
stimmungen in einer unter gleichzeitiger persönlicher 
physischer Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort 
durchgeführten Sitzung. Denn auch wenn eine per-
sönliche Anwesenheit während der Sitzung beibehal-
ten werden soll, kann ein Bedürfnis dafür bestehen, 
die Abstimmung nicht mittels Wahlurnen und Stimm-
zetteln, sondern im elektronischen Wege durchzufüh-

ren. Die Entscheidung, welche Abstimmungsform 
(Stimmzettel oder elektronisch) in der jeweiligen Sit-
zung gewählt wird, steht dabei im freien Ermessen der 
bzw. des Vorsitzenden. Allerdings ist, wie der neu ein-
gefügte Satz 4 klargestellt, die Anonymität der Stimm-
abgabe zu gewährleisten.

Die konkrete technische Ausgestaltung der Ab-
stimmung wird dabei bewusst offengelassen, um 
einen „technologieoffenen“ Ansatz zu ermöglichen. 
Etwaige detailliertere Gestaltungsvorgaben auch zur 
Sicherstellung der zu gewährleistenden Vertraulich-
keit und (anonymer) Nachvollziehbarkeit der korrek-
ten Wiedergabe der eigenen Stimmgabe für die je-
weils abstimmenden Richterinnen und Richter könnte 
der Richterwahlausschuss im Rahmen seiner Ge-
schäftsordnung regeln.

Zu Absatz 3 – neu
Der neu eingefügte Absatz 3 eröffnet die Möglich-

keit in Fällen, in denen eine Sitzungsdurchführung 
unter persönlicher Anwesenheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an einem Ort nicht möglich ist oder 
gewichtige Gründe gegen eine gleichzeitige persönli-
che Anwesenheit sprechen, Sitzungen des Richter-
wahlausschusses mittels Telefon- oder Videokonfe-
renz durchzuführen, ohne dass eine physische Anwe-
senheit der Beteiligten am selben Ort erforderlich 
wäre. Gewichtige Gründe sind dabei solche, die der 
Durchführung unter gleichzeitiger persönlicher Anwe-
senheit an einem Ort entgegenstehen, insbesondere 
wenn mit der Durchführung unter persönlicher Anwe-
senheit ausnahmsweise besondere Risiken (etwa für 
die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 
oder Schwierigkeiten verbunden sind. Die Beurteilung 
obliegt dabei der bzw. dem Vorsitzenden nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Von Absatz 3 nicht erfasst und 
nicht zulässig ist hingegen, lediglich einzelne Mitglie-
der wegen deren Verhinderung zu einer Präsenzsit-
zung im Sinne des § 26 Absatz 2 mittels Telefon- oder 
Videokonferenz zuzuschalten, da bei nur individueller 
Verhinderung die jeweilige Stellvertreterin bzw. der 
jeweilige Stellvertreter zum Einsatz kommt (vgl. § 24 
HmbRiG).

Hinsichtlich der Form und des Zeitpunkts der Ab-
stimmung gibt Absatz 3 Satz 2 dabei Flexibilität und 
ermöglicht es, die Abstimmung während der Sitzung 
(dann elektronisch, da eine Briefwahl insoweit aus-
scheidet) oder alternativ im Nachgang zu dieser (dann 
elektronisch oder per Briefwahl) durchzuführen. Die 
Entscheidung hierüber steht jeweils im freien Ermes-
sen der bzw. des Vorsitzenden. Diese bzw. dieser legt 
also fest, ob die Abstimmung während der jeweiligen 
Sitzung oder im Anschluss erfolgt und in letzterem 
Fall, ob eine elektronische oder schriftliche (Briefwahl) 
Abstimmungsform gewählt wird (siehe hierzu auch 
Absatz 4 Satz 2). Die Anonymität der Stimmabgabe ist 
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dabei, wie Satz 3 klarstellt, in allen Fällen sicherzu-
stellen.

Erfolgt eine Abstimmung erst im Nachgang zur Sit-
zung, so stellt Satz 4 klar, dass diese unverzüglich 
durchgeführt werden muss, wobei dies von der bzw. 
dem Vorsitzenden sicherzustellen ist, die bzw. der an-
gemessene Fristen hierfür festlegt. Auf eine Vorgabe 
starrer Fristen wurde dabei bewusst verzichtet, da die 
Dauer letztlich auch maßgeblich von der Ausgestal-
tung der Stimmabgabe abhängt. Wird etwa eine Ab-
stimmung nicht auf elektronischem Wege, sondern 
nach Absatz 3 Satz 2 Variante 2 im Wege der Brief-
wahl gewählt, so wird ein längerer Zeitraum benötigt 
werden.

Die Sätze 5 bis 7 legen einige weitere Rahmenbe-
dingungen für die Sitzungsdurchführung mittels Tele-
fon- oder Videokonferenz fest. So haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durch organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit 
der Sitzung gewahrt bleibt. Dazu gehört, etwaige zur 
Verfügung gestellte Informationen und Zugangsda-
ten, vertraulich zu behandeln und dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Räumlichkeiten, von denen aus sie an 
diesen Sitzungen teilnehmen, während der Sitzungs-
dauer nicht für Dritte zugänglich sind. Dies dient dazu, 
den in § 26 Absatz 1 Satz 2 (vormals: Satz 1) enthalte-
nen Grundsatz der Nichtöffentlichkeit auch bei elek
tronischen Abstimmungen zu erhalten. Eine erforder-
liche Weitergabe an Stellvertreterinnen und Stellver-
treter im Sinne des § 24 HmbRiG bleibt ausdrücklich 
zulässig. Letztere kann insbesondere deshalb nötig 
werden, da auch wenn die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter zwar selbst teilnahmeberechtigt sind 
(vgl. § 26 Absatz 1 Satz 3 [vormals Satz 2]) diese nicht 
notwendigerweise auch eigene Zugangsdaten für die 
Abstimmung erhalten. Im Übrigen bleibt es dem Rich-
terwahlausschuss auch hier unbenommen, Einzelhei-
ten zur Sitzungsdurchführung mittels Telefon- oder 
Videokonferenz im Rahmen seiner Geschäftsordnung 
zu regeln.

Satz 8 stellt klar, dass auch bei der Entscheidung 
für eine Sitzungsdurchführung mittels Telefon- oder 
Videokonferenz und die elektronische Beschlussfas-
sung die Absätze 1 und 2 im Übrigen unberührt blei-
ben. Dabei kommt es für die Beschlussfähigkeit nach 
Absatz 3 Satz 1 nicht auf die persönliche gleichzeitige 
Anwesenheit an einem Sitzungsort, sondern entspre-
chend dem Normzweck auf die Zahl der an der mittels 
Telefon- oder Videokonferenz durchgeführten Sitzung 
teilnehmenden Mitglieder an. Die Neuregelungen in 
Absatz 3 modifizieren also lediglich die Absätze 1 und 
2 dahingehend, dass in den Fällen des Absatzes 3 
Satz 1 eine Durchführung von Sitzungen ohne persön-
liche Anwesenheit mittels Telefon- oder Videokonfe-
renz sowie Stimmabgaben auch im Anschluss an die 

Sitzung schriftlich oder elektronisch erfolgen können. 
Die übrigen Grundsätze, insbesondere zum Kreis der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Mindest-
zahl der teilnehmenden Mitglieder, bleiben unberührt.

Zu Absatz 4 – neu

Absatz 4 Satz 1 regelt in Ergänzung zu Absatz 3 
weitere Vorgaben betreffend die Einberufung der mit-
tels Telefon- oder Videokonferenz durchgeführten Sit-
zung. Die diesbezügliche Entscheidung der bzw. des 
Vorsitzenden soll dabei unverzüglich und nach Mög-
lichkeit zusammen mit der Einladung nach § 25 Ab-
satz 4 erfolgen. Dadurch soll für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer frühzeitige Klarheit bestehen, in wel-
cher Form die Sitzung durchgeführt wird. Die Festle-
gung bereits in der Einladung soll dabei dann erfol-
gen, wenn die bzw. der Vorsitzende die Gründe, die 
gegen eine persönliche Anwesenheit sprechen, nach 
ihrer bzw. seiner Einschätzung bereits in diesem Zeit-
punkt ausreichend sicher beurteilen kann und sich 
daher für die Durchführung im elektronischen Wege 
entscheidet. Allerdings kann es auch Fälle geben, in 
denen die bzw. der Vorsitzende diese Umstände im 
Zeitpunkt der Einberufung noch nicht hinreichend 
beurteilen kann. Dann hat sie bzw. er seine später 
getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen.

Die bzw. der Vorsitzende entscheidet auch über 
die Form der Stimmabgabe und wann diese durchge-
führt wird, also noch während der Sitzung (sofern 
technisch möglich und die Anonymität gewährleistet 
werden kann) oder im Nachgang im schriftlichen oder 
elektronischen Wege. Sofern eine Durchführung im 
Nachgang erfolgt, soll die bzw. der Vorsitzende dabei 
nach Satz 2 auch das hierfür von ihr oder ihm festge-
legte Zeitfenster (vgl. Absatz 3 Satz 4), also bis wann 
spätestens Stimmen einzugehen haben, möglichst 
bereits in der Einladung mitteilen.

Wird eine Briefwahl ermöglicht, so sollen die 
Stimmzettel nach Satz 3 nach Möglichkeit bereits mit 
der Einladung versandt werden. Ausnahmen hiervon 
wären insbesondere dann zulässig, wenn sich die 
bzw. der Vorsitzende auf Grund nachträglich eintre-
tender Umstände erst später für eine elektronische 
Durchführung entscheidet oder sich beispielsweise 
erst während einer Sitzung auf Grund technischer 
Schwierigkeiten herausstellt, dass eine elektronische 
Abstimmungsdurchführung nicht möglich ist.

Zu Absatz 5

Der neue Absatz 5 entspricht dem bisherigen Ab-
satz 3. Dieser wurde lediglich aus systematischen 
Gründen verschoben, da das dort vorgesehene Stel-
lungnahmeerfordernis des Präsidialrates unabhängig 
davon gilt, ob die Sitzungen des Richterwahlaus-
schusses unter gleichzeitiger Anwesenheit am selben 
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Ort (Absätze 1 und 2) oder mittels Telefon- oder Video-
konferenz (Absätze 3 und 4) durchgeführt werden.

Nummer 4 (§ 26a HmbRiG – neu)
Durch den neu eingefügten § 26a soll dem Richter-

wahlausschuss die Möglichkeit gewährt werden, für 
bestimmte Fallgruppen Regelungen zu beschließen, 
die eine vereinfachte Beschlussfassung, etwa im 
Wege zusammenfassender Entscheidung oder der 
Vorabentscheidung, ermöglichen.

Inhaltlich ist dies auf Entscheidungen über die Er-
nennung zur Richterin bzw. zum Richter auf Lebens-
zeit, über die Einstellung einer Bewerberin bzw. eines 
Bewerbers für eine Richterstelle auf Probe oder kraft 
Auftrags sowie über die Übertragung von Richteräm-
tern mit anderer Amtsbezeichnung der Besoldungs-
stufen R 1 und R 2 beschränkt. Denn häufig sind die 
diesbezüglichen Entscheidungen zwischen den Mit-
gliedern des Richterwahlausschusses unstreitig. Die 
Regelungen könnten daher beispielsweise vorsehen, 
dass über die entsprechenden Vorschläge nur dann 
im Einzelnen abgestimmt wird, wenn dies von einem 
Mitglied verlangt wird. Dabei bleibt es dem Richter-
wahlausschuss stets unbenommen, getroffene Er-
leichterungen durch eigenen Beschluss wieder aufzu-
heben oder eine vorab erteilte Zustimmung zu wider-
rufen.

Nummer 5 (§ 27 Sätze 3 und 4 HmbRiG – neu)
Werden Sitzungen des Richterwahlausschusses 

mittels Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt, so 
kann eine Niederschrift der gefassten Beschlüsse un-
mittelbar in der Sitzung dann nicht erfolgen, wenn die 
Abstimmung und Beschlussfassung nicht bereits in 
der Sitzung, sondern im Nachgang schriftlich oder 
elektronisch erfolgt (vgl. § 26 Absatz 3 Satz 2 Variante 
2). Zudem kann es selbst bei bereits während der Sit-
zung gefassten Beschlüssen praktisch schwierig sein, 
direkt in der mittels Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführten Sitzung parallel auch die Niederschrift 
nach § 27 Satz 1 zu fertigen. Daher erlaubt es § 27 
Satz 3 bei diesen Sitzungen, dass die Niederschrift 
erst unverzüglich nach der Beschlussfassung erstellt 
und dem Senat übersandt wird.

Satz 4 stellt darüber hinaus klar, dass mit Aus-
nahme der Niederschrift eine darüber hinausgehende 
Aufzeichnung der Sitzungen nicht erfolgt und zwar 
auch dann nicht, wenn diese als Telefon- oder Video-
konferenz durchgeführt werden. Gegen eine solche 
Aufzeichnung sprächen sowohl datenschutzrechtli-
che Erwägungen als auch die Nichtöffentlichkeit der 
Sitzung (siehe § 26 Absatz 1 Satz 2 [vormals Satz 1]).

Nummer 6 (§ 35 Absatz 3)
Wahlvorschläge für den Richterrat müssen nach 

der derzeitigen Fassung des § 35 Absatz 3 Satz 1 von 

mindestens drei, bei dem Landgericht Hamburg und 
dem Amtsgericht Hamburg von mindestens fünf wahl-
berechtigten Richterinnen und Richtern „unterzeich-
net“ sein. Dies ist unflexibel, da insoweit jeweils die 
Unterschriften von drei bzw. fünf Personen vorliegen 
müssen, damit ein Vorschlag berücksichtigt werden 
kann. Die Neuregelung ändert dies daher dahinge-
hend ab, dass für die Übermittlung und Unterstützung 
von Vorschlägen jeweils auch Textform genügt.

Ebenso soll durch die Änderung in Satz 2 auch für 
die Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber 
selbst Textform genügen.

Satz 3 ist eine redaktionelle Folgeänderung aus 
Satz 1.

Nummer 7 (§ 44 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 6 
HmbRiG – neu)

Durch die Ergänzung in Absatz 3 Satz 2 wird klar-
gestellt, dass die in § 44 Absatz 3 Satz 2 HmbRiG vor-
gesehene Einladung und Mitteilung der Tagesord-
nung nicht nur postalisch, sondern alternativ (aus-
schließlich) elektronisch erfolgen kann und insoweit 
die bzw. der Vorsitzende entscheidet (ebenso wie in 
§ 25 Absatz 4 Satz 2 HmbRiG-E).

Der neue Absatz 6 verweist zudem auf § 25 Ab- 
satz 6. Die dort für die Mitglieder und Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter des Richterwahlausschusses 
geregelten Pflichten, erforderliche personenbezogene 
Daten (einschließlich einer E-Mail-Adresse) zur Verfü-
gung zu stellen, gelten also auch für den Richterrat.

Nummer 8 (§ 46 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 HmbRiG)
Die Formulierungsänderung in Absatz 2 Satz 1 

dient der Klarstellung dahingehend, dass es nicht 
zwingend auf die Anwesenheit der Stimmberechtigten 
bei der Stimmabgabe ankommt, da eine solche insbe-
sondere bei einer mittels Telefon- oder Videokonfe-
renz durchgeführten Sitzung nicht vorläge. Zudem 
wird ein (weitgehender) sprachlicher Gleichlauf mit 
§ 26 Absatz 2 Satz 2 erzeugt, der ebenfalls auf die „ab-
gegebenen“ Stimmen abstellt.

Durch den neu aufgenommenen Satz 2 und den 
darin enthaltenen Verweis auf § 26 Absatz 2 Sätze 3 
und 4 HmbRiG-E wird klargestellt, dass auch im Rah-
men von Präsenzsitzungen des Richterrates (zu Sit-
zungen mittels Telefon-/Videokonferenz, vgl. § 46a 
HmbRiG-E) im Falle geheimer Abstimmungen diese 
mittels Stimmzetteln oder elektronisch erfolgen kön-
nen, wobei dann die bzw. der Vorsitzende über die Art 
der Stimmabgabe entscheidet und die Anonymität si-
cherzustellen ist.

Nummer 9 (§ 46a HmbRiG – neu)
Die Möglichkeit, in Fällen, in denen eine Sitzungs-

durchführung unter persönlicher Anwesenheit der 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht möglich ist 
oder gewichtige Gründe gegen eine persönliche An-
wesenheit sprechen, Sitzungen als Telefon- oder Vi-
deokonferenz durchzuführen, soll auch für Richterräte 
geschaffen werden. Denn ebenso wie beim Richter-
wahlausschuss kann auch hier eine elektronische Ab-
stimmung erforderlich werden. Die Beurteilung, ob 
solche Gründe vorliegen, und die zeitnahe Entschei-
dung darüber obliegt auch hier der bzw. dem Vorsit-
zenden, die sie bzw. er nach pflichtgemäßem Ermes-
sen trifft.

Zu Absatz 1

Für die Anforderungen an die Sitzung selbst ver-
weist § 46a Absatz 1 Satz 2 dabei auf die in den §§ 26 
Absatz 3 Sätzen 2 bis 7 und § 27 Satz 4 neu geschaf-
fenen Vorschriften für den Richterwahlausschuss. 
Das heißt insbesondere, dass die Stimmabgabe auch 
hier sowohl während der Sitzung elektronisch als auch 
im Anschluss an diese durch Briefwahl oder elektro-
nisch durchgeführt werden kann, worüber jeweils die 
bzw. der Vorsitzende nach ihrem bzw. seinem freien 
Ermessen entscheidet. Dabei ist die Anonymität der 
Stimmabgabe zu gewährleisten und die bzw. der Vor-
sitzende hat bei einer Abstimmung erst nach der Sit-
zung sicherzustellen, dass diese unverzüglich erfolgt 
und legt angemessene Fristen hierfür fest. Ferner gilt 
auch hier, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer – 
auf Grund der Nichtöffentlichkeit der Sitzung – organi-
satorische Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulich-
keit der Sitzung zu treffen haben, namentlich zur Ver-
fügung gestellte Informationen vertraulich behandeln 
und für die Unzugänglichkeit ihrer Räumlichkeiten 
während der Sitzung Sorge tragen müssen. Durch 
den Verweis auf § 27 Satz 4 wird zudem klargestellt, 
dass die Sitzungen nicht aufgezeichnet werden dür-
fen. Nicht verwiesen wird auf § 26 Absatz 3 Satz 8, da 
dessen Rückverweis auf die allgemeinen Sitzungs- 
und Beschlussvorschriften in § 26 Absatz 1 und 2 nicht 
passt. Stattdessen wurde in § 46a Absatz 4 eine Rege-
lung aufgenommen, wonach die allgemeinen Rege-
lungen zur Einberufung, Sitzung und Beschlussfas-
sung auch beim Richterrat unberührt bleiben, wobei 
es allerdings auch hier nicht auf die „physische“ An-
wesenheit, sondern auf die Teilnahme an der Sitzung 
mittels Telefon- oder Videokonferenz ankommt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verweist auf § 26 Absatz 4 Sätze 2 und 3 
und regelt so, dass, wenn eine Sitzung mittels Tele-
fon- oder Videokonferenz geplant ist, dies sowie die 
Form und der Zeitpunkt der Stimmabgabe (während 
oder nach der Sitzung) von der bzw. von dem Vorsit-
zenden unverzüglich und nach Möglichkeit im Rah-
men der Sitzungseinladung angegebenen werden soll 
und dass bei einer Briefwahl Stimmzettel möglichst 
direkt mitversendet werden sollen. Auf die Ausführun-

gen zu § 26 Absatz 4 Sätze 2 und 3 (oben Nummer 3) 
wird verwiesen.

Zu Absatz 3
Für die Sitzungsniederschrift sieht § 46 Absatz 6 

Sätze 2 und 3 HmbRiG vor, dass diese von der bzw. 
von dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
des Richterrates zu unterzeichnen und eine Anwesen-
heitsliste beizufügen ist, in die sich jede Teilnehmerin 
bzw. jeder Teilnehmer selbst einzutragen hat.

Beides funktioniert bei einer Sitzung mittels Tele-
fon- oder Videokonferenz ohne gemeinsame persönli-
che Anwesenheit nicht. Insofern sieht Absatz 3 zwar 
vor, dass § 46 Absatz 6 grundsätzlich weiter anwend-
bar ist (also eine Niederschrift nebst Anwesenheits-
liste zu erstellen ist), entsprechend § 27 Satz 3 aber 
auch ausreicht, wenn dies im Nachgang zur Sitzung 
erfolgt und auch eine nachträgliche Unterzeichnung 
allein durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
unter Beifügung einer Anwesenheitsliste in Textform 
genügt.

Zu Absatz 4
§ 67 Absatz 4 stellt klar, dass die Regelungen be-

treffend die Sitzungen des Richterrates aus den §§ 44 
bis 46, insbesondere zur Einberufung, Leitung, Durch-
führung, Teilnahme und Beschlussfassung, im Übri-
gen unberührt bleiben, wobei es auch hier (ebenso 
wie bei § 26 Absatz 3) für die Beschlussfähigkeit auf 
die Zahl der mittels Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführten Sitzung teilnehmenden Mitglieder an-
kommt. § 46a Absätze 1 bis 3 ermöglichen also ledig-
lich bei Vorliegen entsprechender gewichtiger Gründe 
eine Sitzungsdurchführung mittels Telefon- oder Vi-
deokonferenz sowie eine elektronische Beschlussfas-
sung und erleichtern die Anforderungen an die Sit-
zungsniederschrift, heben aber die dortigen Anforde-
rungen im Übrigen nicht auf. Ebenfalls nicht berührt 
werden auch die übrigen Vorschriften betreffend den 
Richterrat nach §§ 29 bis 43 und §§ 47 ff. Da § 46a in-
soweit aber ohnehin keine Modifizierungen trifft, son-
dern sich systematisch und inhaltlich lediglich auf die 
Sitzung, Beschlussfassung und Niederschrift bezieht, 
sind diese in Absatz 4 nicht gesondert genannt.

Nummer 10 (§ 48 Absatz 2 Satz 3 – neu –  
und Absatz 3 HmbRiG)

Die Einfügung in Absatz 2 am Ende (Satz 3 neu) 
stellt klar, dass Unterlagen dem Richterrat nicht zwin-
gend in „physischer Form“ übermittelt werden müs-
sen, sondern auch eine ausschließlich elektronische 
Übermittlung (etwa: E-Mail; Austausch über eine Da-
tenplattform etc.) möglich ist. Satz 2 legt dies zwar 
ebenfalls nahe, eine Klarstellung wird insoweit aber 
ebenfalls für sinnvoll erachtet. Bei der Wahl des elek-
tronischen Übermittlungsweges sind hinreichende 
technische und organisatorische Maßnahmen zur Ge-
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währleistung der Sicherheit und zum Schutz der über-
mittelten personenbezogenen Daten gemäß Artikel 25, 
32 DSGVO zu ergreifen.

Ebenso wird durch die Ergänzung in Absatz 3 ver-
deutlicht, dass Besprechungen zwischen Gericht und 
Richterrat (selbstverständlich) nicht zwingend persön-
lich, sondern auch oder mittels Video- oder Telefon-
konferenz erfolgen können.

Nummer 11 (§ 48a Absatz 1 HmbRiG)

Die sprachliche Ergänzung in § 48a Absatz 1 stellt 
klar, dass sich die dort geregelte Löschungspflicht auf 
elektronisch übermittelte Unterlagen bezieht. Die 
ebenfalls vorgesehene Rückgabeverpflichtung gilt 
dementsprechend für „physisch“ übermittelte Unterla-
gen. Die Präzisierung am Anfang von Satz 2 dient 
dazu, dass nur eine über Satz 1 hinausgehende 
Sammlung, Speicherung etc. unzulässig ist (also ins-
besondere nicht eine Speicherung im laufenden Mit-
bestimmungsverfahren für dessen Dauer).

Nummer 12 (§ 66 Absatz 4 HmbRiG – neu)

Der neu eingefügte § 67 Absatz 4 verweist für die 
Behandlung personenbezogener Daten auf § 48a Ab-
satz 1, wonach die anlässlich eines Mitbestimmungs-
verfahrens zur Verfügung gestellten Unterlagen mit 
personenbezogenen Daten nach Abschluss des Ver-
fahrens zurückzugeben bzw., im Fall von elektronisch 
übermittelten Dokumenten, zu löschen sind. Dadurch 
wird auch für den Fall, dass solche Unterlagen von 
Bewerberinnen und Bewerbern vom Präsidialrat ver-
wendet werden, die erforderliche Vertraulichkeit si-
chergestellt.

Nummer 13 (§ 67 Absatz 5 HmbRiG – neu)

Der neu eingefügte § 67 Absatz 5 macht deutlich, 
dass auch die Mitglieder des Präsidialrates und ihre 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter (ebenso wie 
beim Richterwahlausschuss und beim Richterrat, vgl. 
§ 25 Absatz 6 und § 44 Absatz 6 HmbRiG-E) ver
pflichtet sind, die zur Vorbereitung, Einberufung und 
Durchführung der Sitzungen des Präsidialrates erfor-
derlichen personenbezogenen Daten (einschließlich 
E-Mail-Adresse) zur Verfügung zu stellen.

Nummer 14 (§ 67a HmbRiG – neu)

Der neu eingefügte § 67a HmbRiG gestattet in den 
dort in Absatz 1 genannten Fällen eine Sitzung mittels 
Telefon- oder Videokonferenz und elektronische Be-
schlussfassung auch für den Präsidialrat, wobei die 
Beurteilung und Entscheidungsbefugnis auch hier 
(ebenso wie beim Richterwahlausschuss und beim 
Richterrat) bei der Vorsitzenden bzw. bei dem Vorsit-
zenden liegt, die bzw. der nach pflichtgemäßem Er-
messen entscheidet. Auf die Ausführungen zu § 46a 
HmbRiG-E (oben Nummer 9) wird verwiesen.

Abweichungen ergeben sich u. a. daraus, dass 
eine gesonderte Regelung zur Sitzungsniederschrift 
und ein Verweis auf § 27 Satz 3 HmbRiG-E hier nicht 
erfolgen, da die §§ 66, 67 keine zwingende Nieder-
schrift vorsehen.

Nummer 15 (§ 68 HmbRiG)
Die Anpassung in Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass 

auch im Rahmen der Einleitung der Beteiligung des 
Präsidialrates der entsprechende Antrag nebst den 
zugehörigen Unterlagen (Personal- und Befähigungs-
nachweise) elektronisch übermittelt werden können.

Zudem wurde das Recht auf Einsichtnahme in die 
Personalakte in Absatz 4 dahingehend präzisiert, 
dass auch hier – ebenso wie bei § 25 Absatz 5 Satz 2 
HmbRiG-E – die Einsichtnahme ausschließlich in der 
Form gewährt wird, in der die jeweilige Personalakte 
geführt wird (also insbesondere bei elektronisch ge-
führten Personalakten nur elektronisch).

Nummer 16 (§ 69 HmbRiG)
In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils 

klargestellt, dass die Stellungnahmen des Präsidialra-
tes in Textform und also auch elektronisch erfolgen 
können.

Zu Artikel 2 
(Änderung des Gesetzes über das Versorgungswerk 
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte  
in der Freien und Hansestadt Hamburg – RAVersG)
Nummer 1 (§ 4 Absatz 4 Sätze 4  
und 5 RAVersG – neu)

Die neuen Sätze 4 und 5 in § 4 Absatz 4 RAVersG 
stellen klar, dass die Mitgliederversammlung des Ver-
sorgungswerkes auch als Telefon- oder Videokonfe-
renz durchgeführt werden kann.

Nummer 2 (§ 9 RAVersG – neu)
Die bis zum 31. Dezember 2021 befristete Rege-

lung im neuen § 9 RAVersG stellt sicher, dass das Ver-
sorgungswerk handlungsfähig bleibt. Da nur die Mit-
gliederversammlung die Satzung ändern kann, soll 
dem Verwaltungsausschuss gesetzlich die Befugnis 
eingeräumt werden, über den Einsatz elektronischer 
Kommunikation bei deren Durchführung zu entschei-
den.

Zu Absatz 1
In Absatz 1 wird festgelegt, dass der Verwaltungs-

ausschuss über die Teilnahme eines Teils der Mitglie-
der im Wege elektronischer Kommunikation, die 
Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunika-
tion und die Zulassung der Bild- und Tonübertragung 
entscheiden kann.

Zu Absatz 2
Absatz 2 betrifft die vollständige Durchführung der 

Mitgliederversammlung mittels Telefon- oder Video-
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konferenz. Als Voraussetzung für diese wird festge-
legt, dass die Stimmrechtsausübung der Mitglieder 
über elektronische Kommunikation sichergestellt sein 
muss. Als selbstverständlich wird vorausgesetzt, dass 
die Mitglieder die Möglichkeit haben müssen, sich 
über die Teilnahme an Abstimmungen hinaus an der 
Versammlung zu beteiligen und insbesondere die 
Möglichkeit bestehen muss, Fragen an den Verwal-
tungsausschuss zu richten. Weiter wird als selbstver-
ständlich vorausgesetzt, dass im Grundsatz eine Bild- 
und Tonübertragung der gesamten Versammlung zu 
erfolgen hat.

Zu Absatz 3
Absatz 3 regelt eine Abkürzung der Ladungsfrist 

auf zwei Wochen. Zugleich wird dem Verwaltungsaus-
schusses die Möglichkeit eingeräumt, einen bereits 
festgelegten Termin zu verlegen. Die Satzung des 
Versorgungswerkes sieht für die Mitgliederversamm-
lung eine lange Vorlaufzeit von mehr als einem halben 
Jahr vor. Der Verwaltungsausschuss muss in die Lage 
versetzt werden, kurzfristig auf etwa veränderte Anfor-
derungen an den Versammlungsort aus Infektions-
schutzgründen zu reagieren. Dafür ist auch Flexibilität 
beim Termin nötig.

Zu Absatz 4
Absatz 4 bestimmt, dass die Mitglieder des Ver-

waltungsausschusses und des Widerspruchsaus-
schusses bis zu einer Neuwahl oder Abberufung im 
Amt bleiben. Die Amtszeit des bisherigen Verwal-
tungsausschusses läuft ab. Er müsste in der turnus-
gemäßen Mitgliederversammlung im September 2020 
neu gewählt werden. Eine Regelung über die Notge-
schäftsführung gibt es bisher nicht. Für den Fall, dass 
infolge der COVID-19-Pandemie eine Neuwahl schei-
tern sollte, ist daher eine Regelung erforderlich.

Zu Artikel 3 
(Änderung des Hamburgischen  
Hochschulgesetzes – HmbHG)
Nummer 1 (§ 12 HmbHG)

Im Rahmen der “Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grund-
gesetzes über ein Programm zur Förderung der Ge-
winnung und Entwicklung von professoralem Perso-
nal an Fachhochschulen vom 26. November 2018“ 
(Bund-Länder-Vereinbarung) möchte sich die HAW 
für Maßnahmen bewerben, die im Förderzeitraum 
ganz überwiegend aus Bundesmitteln finanziert wer-
den. Die Bewerbungsfrist für die Hochschulen läuft 
bereits im Juli 2020 ab. Die Fördertatbestände müs-
sen spätestens bis zum Beginn des Förderzeitraumes 
(1. Januar 2021) durch entsprechende Landesrege-
lungen rechtlich ermöglicht sein. Bei Abgabe der Be-
werbung ist aber bereits über den rechtlichen Umset-
zungsstand zu berichten.

Die Bund-Länder-Vereinbarung sieht als Förde-
rungsmaßnahme zur Umsetzung des Programms 
unter anderem das Instrument der Schwerpunktpro-
fessur vor. Auch für diese Maßnahme will die HAW 
einen Förderantrag stellen. Gemäß der Anlage zur 
Bund-Länder-Vereinbarung sollen Schwerpunktpro-
fessuren ein Lehrdeputat von durchschnittlich elf Se-
mesterwochenstunden haben und der Attraktivitäts-
steigerung der Professur dienen, indem sie Professo-
rinnen und Professoren für einen begrenzten Zeitraum 
entsprechende Entwicklungs- und Entfaltungsmög-
lichkeiten bieten. Die Förderung von Ersatzpersonal 
ermöglicht die dafür nötige Reduktion des Lehrdepu-
tats. § 7 lit. a) der Bund-Länder-Vereinbarung be-
stimmt, dass jedes Land sicherstellen muss, dass die 
rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen 
im jeweiligen Sitzland für die Umsetzung der im An-
trag der Hochschulen dargestellten Maßnahmen ge-
geben sind.

Eine bloße Änderung der Lehrverpflichtungsver-
ordnung (LVVO, hier § 12 LVVO, der für Professorin-
nen und Professoren der HAW eine Lehrverpflichtung 
von 18 Lehrveranstaltungsstunden festlegt) wäre aber 
in Hamburg nicht ausreichend, um den rechtlichen 
Rahmen für eine Teilnahme der HAW an dieser För-
dermaßnahme zu setzen, weil das HmbHG der LVVO 
in diesem Fall bisher noch keine ausreichende rechtli-
che Absicherung bietet. Dies liegt an dem in § 12 Ab-
satz 1 HmbHG manifestierten Grundsatz von der Ein-
heit von Forschung und Lehre, der bedingt, dass jede 
Professorin bzw. jeder Professor gleichermaßen leh-
ren und forschen soll (und gemäß Artikel 5 Absatz 3 
GG auch darf). Eine hiervon abweichende Aufgaben-
übertragung – und damit auch die Ausschreibung 
einer reinen Forschungs- oder reinen Lehrprofessur 
bedarf demnach einer Gesetzesänderung. Die 
Schwerpunktprofessuren werden dabei befristet vor-
gesehen, um deren Ausnahmecharakter zu verdeutli-
chen und nicht auf Dauer unterschiedliche Klassen 
von Professuren einzurichten.

Nummer 2 (§ 96 Absätze 5 bis 7 HmbHG)
Zu Absatz 5

In dem neuen Absatz 5 wird klargestellt, dass die 
Sitzungen auch als Telefon- oder Videokonferenz 
durchgeführt werden können.

Eine Vertraulichkeit bei Abstimmungen in Perso-
nalangelegenheiten erscheint in diesem Format aller-
dings nicht umsetzbar, weshalb in diesen Fällen – ge-
gebenenfalls zusätzlich zu der Beratung mittels Tele-
fon- bzw. Videokonferenz - eine Beschlussfassung im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren durchzu-
führen ist. Diese Einschränkung gilt allerdings nicht 
bei Wahlen, die nach allgemeiner Auffassung keine 
Personalmaßnahmen sind. Sofern technisch möglich 
und unter der Voraussetzung einer entsprechenden 
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vorhergehenden ortsüblichen Bekanntmachung der 
Sitzungskonferenz könnte die Öffentlichkeit auch an 
einer Sitzung in diesem Format teilnehmen.

Der Hinweis auf § 98 HmbHG stellt klar, dass der 
Öffentlichkeitsgrundsatz zu beachten ist. Die Hoch-
schulen haben sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit 
nicht das gesetzlich vorhergesehene Maß hinaus ein-
geschränkt wird. Die rechtzeitige und ortsübliche Be-
kanntgabe der Sitzung soll einen entsprechenden 
Hinweis auf die Art bzw. den Ort der Sitzung enthalten 
(z. B. bei einer Videokonferenz den Link zu einem Por-
tal mit entsprechendem Livestream).

Zu Absätze 5 und 7

Redaktionelle Folgeänderung.

Nummer 3 (§ 98 Absatz 1 Satz 2 HmbHG – neu)

Der in den Absätzen 1 bis 3 normierte Grundsatz, 
dass bei den Sitzungen der Selbstverwaltungsgre-
mien – soweit sachgerecht – eine Hochschulöffent-
lichkeit herzustellen ist, wird vorliegend auf Grund der 
Änderungen in § 96 Absatz 5 (Teilnahme an Sitzungen 
mittels Video- und Telefonkonferenz) weiter konkreti-
siert. Sollte demnach eine Sitzung als Video- oder Te-
lefonkonferenz durchgeführt werden und keine tech-
nischen Möglichkeiten z. B. dafür vorhanden sein, 
dass die (Hochschul-)Öffentlichkeit lediglich bei den 
öffentlichen Tagesordnungspunkten zugeschaltet, bei 
den nichtöffentlichen Tagesordnungspunkte hinge-
gen ausgeschlossen werden kann, ist ausnahmsweise 
eine nichtöffentliche Sitzungsdurchführung zulässig.

Zu Artikel 4  
(Änderung des Gesetzes zu dem Staatsvertrag  
über die Hochschulzulassung, Artikel 4 Absatz 7)

Der Staatsvertrag regelt das so genannte Zentrale 
Verfahren, in dem bundesweit Studierende für die 
Studiengänge (Human-, Zahn- und Tier-)Medizin und 
Pharmazie ausgewählt werden. Diese Auswahlverfah-
ren müssen voraussichtlich in den nächsten sechs 
Monaten angepasst werden. Durch die Maßnahmen 
nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz) muss die Organisation der Zulassungs-
verfahren umgestellt werden. Es werden sich voraus-
sichtlich die Fristen ändern und/oder Änderungen an 
der Organisation der Studieneignungstests (in Ham-
burg der sog. HAM-Nat) erfolgen müssen. Um den 
Satzungserlass in der Hochschule zu vereinfachen, 
sollten (wie in den übrigen Fällen gemäß § 91 Absatz 2 
HmbHG) auch die Fakultätsräte zuständig sein.

Zu Artikel 5  
(Änderung des Bauleitplanfeststellungsgesetzes)

Nummer 1 (§ 10 a Bauleitplanfeststellungs- 
gesetz – neu)

Die Gesetzesänderung dient dazu, in Sondersitua-
tionen – wie der COVID-19-Pandemie – die Beratun-
gen und Entscheidungen der Kommission für Stadt-
entwicklung fortführen zu können. Dafür werden die 
Zulässigkeit, Sitzungen als Telefon- und Videokonfe-
renz sowie Beschlussfassungen im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren durchzuführen, neu veran-
kert. Die Änderungen orientieren sich an den Rege-
lungen der §§ 57a und 60a, die die Bürgerschaft am 
1. April 2020 in die Geschäftsordnung der Bürger-
schaft eingefügt hat (Drucksache 22/50).

Zu Absatz 1

Für den Fall, dass die Kommission auf Grund äu-
ßerer, nicht kontrollierbarer Umstände nicht zusam-
mentreffen kann, wird der oder dem Vorsitzenden die 
Entscheidungsmöglichkeit eingeräumt, Sitzungen als 
Telefon- oder Videokonferenz durchzuführen. Die Mit-
glieder der Kommission können mit dem bereits an 
anderer Stelle im Bauleitplanfeststellungsgesetz ver-
wendeten Minderheitenquorum der Durchführung der 
Sitzung in dieser Form widersprechen. Die Öffentlich-
keit wird auch bei Telefon- und Videokonferenzen in 
dem Rahmen gewährleistet, der technisch möglich 
ist. Abstimmungen werden in entsprechender Anwen-
dung des Verfahrens in Sitzungen durchgeführt. Für 
die Beschlussfähigkeit ist dabei die Zahl der Mitglie-
der ausschlaggebend, die an der Telefon- oder Video-
konferenz teilnehmen.

Zu Absatz 2

Ebenfalls für den Fall, dass die Kommission auf 
Grund äußerer, nicht kontrollierbarer Umstände nicht 
zusammentreffen kann, wird eine Beschlussfassung 
für Entscheidungen der Kommission im schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren, d. h. unter Abwesen-
den, eingeführt. Es kann auf Entscheidung der oder 
des Vorsitzenden durchgeführt werden, wenn nicht 
ein Minderheitenquorum widerspricht. Für die Rück-
äußerung sollen die Mitglieder mindestens 48 Stun-
den Zeit haben. Für die Beschlussfähigkeit und die 
Beschlussfassung gelten die Regelungen des § 10 
sinngemäß. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn 
sich außer der oder dem Vorsitzenden mindestens 
sieben Mitglieder an der Abstimmung beteiligen, also 
ausdrücklich ihren Willen zu der Beschlussvorlage be-
kunden (Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthal-
tung). Mitglieder, die ihren Willen nicht bekunden, 
können nicht als Stimmenthaltung gezählt werden.

Nummer 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 1  
Bauleitplanfeststellungsgesetz)

In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird ergänzt, dass die für 
die Stadtentwicklung zuständige Behörde die Kom-
mission nicht nur schriftlich, sondern auch elektro-
nisch über die der Öffentlichkeit vorzustellenden Pla-
nungsabsichten informieren kann.
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Zu Artikel 6  
(Änderung des Hamburgischen Museumsstiftungs- 
gesetzes – § 9 Absätze 1 und 3 HmbMuStG)

Durch die Änderungen in § 9 Absätze 1 und 3 wird 
die Beschlussfassung der Stiftungsräte der Hambur-
gischen Museumsstiftungen auch dann sichergestellt, 
wenn eine Präsenzsitzung nicht durchgeführt werden 
kann oder soll.

Nummer 1 (§ 9 Absatz 1 HmbMuStG)
In Absatz 1 wird geregelt, dass die Beschlussfas-

sung insgesamt schriftlich, elektronisch oder als Tele-
fon- oder Videokonferenz durchgeführt werden kann.

Nummer 2 (§ 9 Absatz 3 HmbMuStG)
In Absatz 3 werden die vorhandenen Möglichkei-

ten zur Teilnahme an der Beschlussfassung im Rah-
men einer Präsenzsitzung für einzelne abwesende 
Mitglieder der Stiftungsräte erweitert. Dabei wird in 
Satz 1 neben der schriftlichen auch die elektronische 
Stimmabgabe eingeführt. Außerdem wird klargestellt, 
dass sich die schriftliche oder elektronische Stimmab-
gabe auf sämtliche Punkte der jeweiligen Tagesord-
nung beziehen kann. Ferner wird die Möglichkeit der 
Übertragung des Stimmrechts für eine Sitzung auf ein 
anderes Stiftungsratsmitglied eingeführt. Satz 2 be-
stimmt für den Fall, dass sowohl eine vorherige schrift-
liche oder elektronische Erklärung bei der oder dem 
Vorsitzenden als auch eine Stimmrechtsübertragung 
auf ein anderes Mitglied des Stiftungsrates abgege-
ben wurde, die Stimmbotschaft Vorrang hat. Nach 
Satz 3 kann jedes Mitglied des Stiftungsrates der 
schriftlichen oder elektronischen Beschlussfassung 
widersprechen.

Zu Artikel 7  
(Änderung des Gesetzes über  
Verwaltungsbehörden – VwBehG)
Nummer 1 (§ 10 Absatz 4 VwBehG – neu)

Der neue Absatz 4 stellt klar, dass Sitzungen auch 
als Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden 
können.

Nummer 2 (§ 11 Absatz 2 VwBehG – neu)
Der neue Absatz 2 stellt klar, dass die Beschlüsse 

der Deputation im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren, d. h. unter Abwesenden, gefasst werden 
können. Die Einzelheiten regeln die Muster-Ge-
schäftsordnung der Deputationen bzw. die behördli-
chen Geschäftsordnungen der Deputationen.

Zu Artikel 8  
(Änderung des Gesetzes über die Kommission  
für Bodenordnung, § 2 Absatz 2 KfB-G)

Die neuen Sätze 5 und 6 des § 2 Absatz 2 stellen 
klar, dass die Sitzungen der Kommission für Boden-
ordnung auch als Telefon- oder Videokonferenz abge-
halten und ihre Beschlüsse auch im schriftlichen oder 

elektronischen Verfahren, d. h. unter Abwesenden, 
gefasst werden können. Die Einzelheiten regelt die 
Geschäftsordnung.

Zu Artikel 9  
(Änderung des § 3 des Gesetzes über  
die Kreditkommission)
Nummer 1

In Absatz 1 wird in den Sätzen 5 und 6 klargestellt, 
dass Telefon- und Videokonferenzen sowie Be-
schlussfassungen im schriftlichen und elektronischen 
Verfahren, also unter Abwesenden, zulässig sind. Die 
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung.

Nummer 2
In Absatz 3 Satz 2 wird neben der schriftlichen 

Übersendung der Stellungnahme auch zugelassen, 
dass diese elektronisch abgegeben werden kann.

Zu Artikel 10  
(Änderung des Gesetzes über den Rechnungshof  
der Freien und Hansestadt Hamburg, § 12 RHG)

Der neue Satz 3 in § 12 Absatz 1 stellt klar, dass 
die Sitzungen des Rechnungshofes auch als Telefon- 
oder Videokonferenz abgehalten werden können.

Zu Artikel 11  
(Änderung des Hamburgischen Gesetzes zur  
Ausführung des Wasserverbandsgesetzes,  
§ 19 Sätze 2 und 3 HmbAGWVG – neu)

Der neue Satz 2 des § 19 HmbAGWVG stellt klar, 
dass die Durchführung von Telefon- und Videokonfe-
renzen zulässig ist.

Bislang können nach § 19 Satz 1 HmbAGWVG in 
Verbindung mit § 90 Absatz 1 Satz 2 HmbVwVfG Be-
schlüsse bereits im schriftlichen Verfahren getroffen 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. Der neue 
Satz 3 stellt klar, dass diese Beschlüsse auch im elek-
tronischen Verfahren getroffen werden können. Er be-
schränkt die Beschlussfassung im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren aber um die Maßgabe, dass 
ein Quorum von mindestens 5 % der Mitglieder erfor-
derlich ist, um gegen das Beschlussverfahren unter 
Abwesenden zu widersprechen. Da die Wasserver-
bände zum Teil mehrere hundert Mitglieder umfas-
sen, läuft die Möglichkeit dieser Form der Beschluss-
fassung ansonsten häufig ins Leere, wenn bereits der 
Widerspruch eines Mitgliedes ausreicht. Das Quorum 
erscheint angemessen, um einerseits die Minderhei-
tenrechte zu schützen und andererseits die Hand-
lungsfähigkeit zu sichern.

Die Regelungen der neuen Sätze 2 und 3 des § 19 
gelten auch, wenn diese nicht in einer Satzung umge-
setzt sind. Die in der Satzung zu treffenden näheren 
Bestimmungen können nicht vorsehen, dass Be-
schlussfassungen im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren ausgeschlossen oder ein höheres Quorum 
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als die genannten 5 % der Mitglieder zum Wider-
spruch gegen das Verfahren erforderlich sind.

Zu Artikel 12  
(Änderung des Änderung des Hamburgischen  
Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches  
Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe –, 
§ 17 Absatz 1 Satz 4 AG SGB VIII – neu)

Soweit das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte In-
teressen einzelner Personen oder schutzbedürftiger 
Gruppen einer Präsenzsitzung entgegenstehen, stellt 
der neue Satz 4 des § 17 AG SGB VIII klar, dass die 
Durchführung der Sitzung per Telefon- oder Video-
konferenz und Beschlussfassungen im schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren, d. h. unter Abwesen-
den, zulässig sind.

Zu Artikel 13 
(Änderung des Entschädigungsleistungsgesetzes 
– § 2 Absatz 1 Satz 2 EntschädLG – neu)

Grundsätzlich sind die Beschlussfassungen unter 
Abwesenden vom Sitzungsgeld nach Satz 1 mit um-
fasst, weil es sich dabei zumeist nur um wenige, ins-
besondere eilige, einfache und entscheidungsreife 
Vorlagen ohne Beratungsbedarf handelt. Diese erset-
zen die eigentliche Sitzung nicht, sondern entlasten 
sie lediglich. Etwas anderes gilt jedoch, wenn durch 
diese Beschlussfassungen nach dem Inhalt bzw. Ge-
genstand sowie der Anzahl und Länge der Vorlagen 
eine eigentlich geplante Sitzung entfallen kann. Dann 
ist es sachgerecht, für diese – und nur diese – Beteili-
gungen an Beschlussfassungen die Aufwandsent-
schädigung zu zahlen, obwohl es sich eigentlich nicht 
um eine Sitzung handelt. Für die Anzahl der „übli-
chen“ Sitzungen ist insbesondere auf die in der Ver-
gangenheit tatsächlich pro Jahr durchgeführten abzu-
stellen.

Zu Artikel 14  
(Änderung des Denkmalschutzgesetzes 
– § 3 Absatz 2 Satz 4 DSchG – neu)

Zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit des 
Denkmalrates wird in § 3 Absatz 2 ein neuer Satz 4 

eingefügt. Danach wird das Amt fortgeführt, bis ein 
neues Mitglied ernannt worden ist. Nach Absatz 2 
Satz 3 beträgt die Amtsdauer drei Jahre. Die Rege-
lung soll die Kontinuität der Arbeit sicherstellen für 
den Fall, dass nach Ablauf der drei Jahre ein Mandat 
ausläuft, aber noch kein neues Mitglied ernannt 
wurde.

Zu Artikel 15 – Inkrafttreten; Außerkrafttreten
Zu Absatz 1

Die Regelungen zu den Gremiumssitzungen nach 
Artikel 3 Nummer 2 und 3 (§ 96 Absatz 5, § 98 Absatz 
1 Satz 2 HmbHG-E) und zur Zahlung einer Aufwands-
entschädigung für die Bearbeitung sitzungsersetzen-
der Beschlüsse im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren nach Artikel 13 (§ 2 Absatz 1 Satz 2 Ent-
schädLG-E) treten rückwirkend zum 12. März 2020 in 
Kraft. Dabei handelt es sich um das Datum des Inkraft-
tretens der „Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer 
aus COVID-19-Risikogebieten zur Beschränkung des 
Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kin-
dertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tages-
stätten“ vom 11. März 2020 (Amtl. Anz. S. 297) und 
damit der ersten Allgemeinverfügung der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz mit einschrän-
kenden Maßnahmen. Es ist davon auszugehen, dass 
erst ab diesem Zeitpunkt die ersten Pandemie-beding-
ten Sitzungen per Telefon- oder Videokonferenzen 
bzw. Beschlussverfahren unter Abwesenden durch-
geführt wurden. Die Pandemie ist Anlass für die neue 
Regelung des Artikel 13, aber nicht Voraussetzung. 
Die Mitglieder erhalten für die Mitarbeit an sitzungser-
setzenden Beschlussfassungen im schriftlichen oder 
elektronischen Verfahren also auch dann unter der 
Voraussetzung des Satzes 2 eine Aufwandsentschä-
digung, wenn diese nicht Pandemie-bedingt waren. 
Im Übrigen tritt das Gesetz am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

Zu Absatz 2
Die Übergangsbestimmung in § 9 RAVersG tritt 

mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.
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